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(Mitteilungen)

KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

27. März 2003

(2003/C 76/01)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,0723

JPY Japanischer Yen 128,39

DKK Dänische Krone 7,4263

GBP Pfund Sterling 0,6811

SEK Schwedische Krone 9,2527

CHF Schweizer Franken 1,4793

ISK Isländische Krone 84,18

NOK Norwegische Krone 7,8415

BGN Bulgarischer Lew 1,9496

CYP Zypern-Pfund 0,58404

CZK Tschechische Krone 31,823

EEK Estnische Krone 15,6466

HUF Ungarischer Forint 246,38

LTL Litauischer Litas 3,453

Währung Kurs

LVL Lettischer Lat 0,6234

MTL Maltesische Lira 0,4229

PLN Polnischer Zloty 4,3587

ROL Rumänischer Leu 35 940

SIT Slowenischer Tolar 231,7715

SKK Slowakische Krone 41,433

TRL Türkische Lira 1 846 000

AUD Australischer Dollar 1,7852

CAD Kanadischer Dollar 1,5711

HKD Hongkong-Dollar 8,3631

NZD Neuseeländischer Dollar 1,951

SGD Singapur-Dollar 1,8961

KRW Südkoreanischer Won 1 336,84

ZAR Südafrikanischer Rand 8,5421

___________
(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
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STAATLICHE BEIHILFE — DEUTSCHLAND

Beihilfe C 72/02 (ex NN 87/D/01) — Landesbank Schleswig-Holstein — Girozentrale

Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag

(2003/C 76/02)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Mit Schreiben vom 13. November 2002, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt
ist, hat die Kommission der Bundesrepublik Deutschland ihren Beschluss mitgeteilt, wegen der vorerwähn-
ten Maßnahmen das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Die Kommission fordert alle Beteiligten zur Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser
Veröffentlichung an folgende Anschrift auf:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Direktion H
B-1049 Brüssel
Fax (32-2) 296 12 42.

Alle Stellungnahmen werden der Bundesrepublik Deutschland übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme
abgibt, kann unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass seine Identität nicht bekannt gegeben
wird.

ZUSAMMENFASSUNG

1. Verfahren

Mit Schreiben vom 31. Mai 1994 und 21. Dezember 1994
teilte der Bundesverband deutscher Banken e. V. („BdB“), der
Privatbanken mit Sitz in Deutschland repräsentiert, der Kom-
mission unter anderem mit, dass mit Wirkung zum 1. Januar
1991 die Wohnungsbaukreditanstalt des Landes Schleswig-Hol-
stein („WKA“) und die Wirtschaftsaufbaukasse Schleswig-Hol-
stein AG („WAK“) einschließlich ihres Vermögens als Ganzes
auf die Landesbank Schleswig-Holstein („LSH“) überführt wur-
den. Gleichzeitig gingen die Aufgaben der WKA und der WAK
auf die zuvor gegründete Investitionsbank Schleswig-Holstein
(„IB“) über. Die IB wird als besondere Abteilung der LSH ge-
führt. Der BdB sah in der damit verbundenen Erhöhung der
Eigenmittel der LSH eine Wettbewerbsverfälschung zu deren
Gunsten, da eine mit dem Grundsatz des marktwirtschaftlich
handelnden Kapitalgebers im Einklang stehende Vergütung
hierfür nicht vereinbart worden sei. Mit dem zweiten genann-
ten Schreiben legte der BdB daher formell Beschwerde ein und
forderte die Kommission auf, gegen Deutschland ein Verfahren
nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag (jetzt Artikel 88 Absatz
2) einzuleiten. Die Beschwerde bezog sich des Weiteren auf
ähnliche Vermögensübertragungen an andere Landesbanken.

Mit Schreiben vom 6. August 1997 informierte der BdB die
Kommission über eine weitere Vermögensübertragung in
Schleswig-Holstein zugunsten der LSH. Nach Angaben des
BdB beabsichtigte das Land Schleswig-Holstein die bebauten
Liegenschaften dieses Bundeslandes auf die IB zu übertragen
und dieses Liegenschaftsvermögen als Zweckrücklage im Eigen-
kapital der LSH auszuweisen. Der BdB verweist in diesem Zu-
sammenhang auf § 20 des Referentenentwurfes eines Gesetzes

zur Änderung des Investitionsbankgesetzes des Landes Schles-
wig-Holstein (Stand 26. Juni 1997), wonach das Liegenschafts-
vermögen nach Abzug der Verbindlichkeiten als Zweckrücklage
im Eigenkapital der LSH auszuweisen ist. Der BdB verweist auf
die Gesetzesbegründung zu § 20 des Referentenentwurfs wo-
nach die Zweckrücklage Liegenschaften haftendes Eigenkapital
der Landesbank nach den Grundsätzen des Kreditwesengesetz
sei.

Die Kommission untersuchte zunächst die Vermögensübertra-
gung auf die Westdeutsche Landesbank („WestLB“), erklärte
aber, dass sie die Übertragungen auf die anderen Banken im
Lichte der Ergebnisse in der Sache WestLB (1) prüfen werde. In
dieser Sache entschied sie schließlich im Jahr 1999, die Bei-
hilfemaßnahme (die Differenz zwischen der gezahlten Ver-
gütung und der marktüblichen Rendite) für mit dem gemein-
samen Markt unvereinbar zu erklären und die Rückforderung
des Beihilfeelements anzuordnen (2).

In Beantwortung eines Auskunftsersuchen der Kommission
übersandte die Bundesrepublik Deutschland mit Schreiben
vom 8. Dezember 1999 Informationen zur Übertragung der
WKA und WAK auf die LSH, die mit Schreiben vom 22. Januar
2001 ergänzt wurden. Ein weiteres Auskunftsersuchen vom 22.
Februar 2001 wurde durch Schreiben der Bundesregierung
vom 3. Mai 2001 beantwortet.
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(1) ABl. C 140 vom 5.5.1998, S. 9.
(2) ABl. L 150 vom 23.6.2000, S. 1; es wurden Rechtsmittel eingelegt

durch Deutschland (EuGH; C 376/99), durch Nordrhein-Westfalen
(EuGEI; T 233/99) und durch die WestLB (EuGEI; T 228/99); durch
die Kommission wurde ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet
(EuGH; C 209/00).



2. Hintergrund

Die LSH ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
mit einer Bilanzsumme von rund 100 Mrd. EUR und ca. 2 000
Mitarbeitern im Jahr 1998. Eigentümer der LSH sind seit 1994
die WestLB (39,9 %), das Land Schleswig-Holstein (25,05 %),
der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein
(25,05 %), sowie die Landesbank Baden-Württemberg (10 %).
Grundlage dieser Eigentümerstruktur ist die zum 1. Januar
1994 erfolgte Übertragung von Stammanteilen seitens des Lan-
des Schleswig-Holstein und des Sparkassen- und Giroverbands
für Schleswig-Holstein auf die WestlB und die Landesbank Ba-
den-Württemberg. Vor der Übertragung hielten das Land und
der Sparkassen- und Giroverband jeweils 50 % der Stamm-
anteile.

Der LSH obliegen gemäß § 42 des Sparkassengesetzes für das
Land Schleswig-Holstein die Aufgaben einer Staatsbank, einer
Sparkassenzentralbank sowie einer Geschäftsbank. Sie hat die
Bankgeschäfte des Landes zu besorgen, die Sparkassen in ihrer
Aufgabenerfüllung zu unterstützen und Kommunalkredite zu
vergeben. Als Staatsbank vergibt sie Kredite an öffentliche
Haushalte, beteiligt sich — teilweise als Mitglied eines Konsor-
tiums mit privaten Banken — an der Platzierung von Lande-
anleihen und Schuldscheindarlehen. Daneben fungiert die LSH
als universelle Geschäftsbank.

Durch das Gesetz über die Investitionsbank Schleswig-Holstein
(Investitionsbankgesetz, bzw. „IBG“) vom 11. Dezember 1990
ist die IB als organisatorisch und wirtschaftlich selbständige,
nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der LSH
zum 1. Januar 1991 gegründet worden. Die selbst nicht rechts-
fähige IB ist in die LSH eingegliedert. Die Refinanzierung der IB
erfolgt damit im Namen und unter Einschaltung der LSH.

Gemäß § 2 Absatz 1 IBG wird die WKA mit ihrem Vermögen
als Ganzes unter Ausschluss der Abwicklung mit Wirkung zum
1. Januar 1991 auf die LSH übertragen. Damit ordnet § 2
Absatz 1 IBG die Verschmelzung der WKA mit der LSH an.
Gemäß § 14 Absatz 1 IBG gehen alle in der Anlage 1 IBG
aufgeführten Aufgaben und Zuständigkeiten der WKA am 1.
Januar auf die IB über.

§ 3 IBG ermächtigt die Finanzministerin zur Übernahme des
Vermögens einschließlich aller Rechte und Pflichten der WAK
als Ganzes. Diese Ermächtigung war notwendig, da die WAK
als Aktiengesellschaft nicht — analog zur WKA — mit der LSH
verschmolzen werden konnte. Das Vermögen der WAK wurde
deshalb durch Gesamtrechtsnachfolge nach § 359 Aktiengesetz
zunächst auf das Land übertragen um danach die Vermögens-
gegenstände auf die LSH überführen zu können. Dies entspricht
wirtschaftlich der Einbringung der WAK in die LSH. Von dieser
Ermächtigung hat das Finanzministerium Gebrauch gemacht
und das Angebot des Vorstands der WAK vom 19. November
1990 zur Vermögensübertragung am 2. Januar 1991 angenom-
men. Durch einen „Einbringungsvertrag“ zwischen dem Land
und der LSH vom 2. Januar 1991 ist die Übertragung des

Vermögens der WAK einschließlich aller Rechte und Pflichten
zum 1. Januar 1991 geregelt worden (3).

Gemäß § 17 Absatz 2 IBG wurde das Ministerium für Finanzen
und Energie des Landes Schleswig-Holstein ermächtigt, Liegen-
schaften auf die IB zu übertragen. Mit dem Verkauf wird die IB
rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übertragenen
Liegenschaften. Das Land Schleswig-Holstein hat in zwei
Tranchen, jeweils zum 1. Januar 2000 und zum 1. Januar
2001 insgesamt [. . .] Liegenschaften zu einem Kaufpreis von
[. . .] DEM an die IB verkauft. Nach Angaben der Bundesregie-
rung wurde der Verkehrswert aller vom Land an die IB ver-
kauften Immobilien durch unabhängige, öffentlich bestellte und
vereidigte Sachverständige ermittelt.

Nach Angaben der Bundesregierung hat das Land 25 % des mit
dem Verkauf der ersten Tranche erzielten Kaufpreises und 30 %
des mit dem Verkauf der zweiten Tranche erzielten Kaufpreises
in die LSH eingebracht. Damit sei die Kapitalrücklage im
Zweckvermögen Liegenschaften entstanden.

Mit oben beschriebener Vermögensübertragung entschied sich
das Land Schleswig-Holstein für eine Methode der Kapitalerhö-
hung, deren Grundkonzept darin bestand, eine gemeinnützige
Anstalt des öffentlichen Rechts in eine am allgemeinen Wett-
bewerb teilnehmende Geschäftsbank einzubringen. Zwar wurde
davon ausgegangen, dass die übertragenen Vermögenswerte
weiterhin vorrangig dem ursprünglichen, gemeinnützigen
Zweck gewidmet sein sollten. Dies ändert aber nichts an der
Tatsache, dass das innerhalb des gemeinnützigen Instituts vor-
handene Kapital bzw. Vermögen für Haftungszwecke der im
Wettbewerb mit anderen Kreditinstituten stehenden LSH einge-
setzt und dieser somit die Möglichkeit zur Geschäftsausdeh-
nung im Wettbewerbsbereich eröffnet wurde.

3. Würdigung der potenziellen Beihilfemaßnahme

Gemäß dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Ka-
pitalgebers sind keine Beihilfeelemente vorhanden, wenn Mittel
bereitgestellt werden unter „Bedingungen, zu denen ein privater
Kapitalgeber, der unter normalen marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen handelt, bereit wäre, einem privaten Unternehmen Mit-
tel zu überlassen“ (4). Zu prüfen ist deshalb, ob die LSH durch
den Transfer und die dafür geleistete Vergütung bzw. Verzin-
sung eine wirtschaftliche Vergünstigung erhält, die unter nor-
malen Marktbedingungen nicht erhältlich gewesen wäre (5).
Sollte die bezahlte Vergütung unterhalb derjenigen Vergütung
liegen, die ein unter normalen Marktbedingungen tätiger Kapi-
talgeber verlangt hätte, so stellt die Differenz zwischen der
gezahlten Vergütung/Verzinsung und der unter normalen
Marktbedingungen üblichen Vergütung für die erhaltenen Ka-
pitalmittel eine staatliche Beihilfe dar, die durch die Begüns-
tigung der LSH den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen
droht und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beein-
trächtigt.

DE28.3.2003 Amtsblatt der Europäischen Union C 76/3

(3) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 89.
(4) ABl. C 307 vom 13.11.1993, S. 3; Ziffer 11.
(5) Rs. C-39/94, SFEI, Slg. 1996, I-3547, Rdnr. 60.



Nach den der Kommission vorliegenden Informationen ist die
Vergütung, die seitens der LSH für die zugeführten Mittel ver-
einbart und im bekannten Zeitraum gezahlt wurde, nicht mit
dem Prinzip des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers
vereinbar. Die von der LSH auf die zugeführten Mittel im
bekannten Zeitraum bezahlte Vergütung bestand in den Jahren
1993 bis 1995 aus einer Pauschalvergütung nebst eines Ge-
winnvorabs von [. . .] % nach Steuern auf die tatsächlich durch
Wettbewerbsgeschäft in Anspruch genommenen Teile der
Zweckrücklagen. Ab 1. Januar 1997 wurde ein Gewinnvorab
von [. . .] % nach Steuern auf die jeweils durch Wettbewerbs-
geschäft in Anspruch genommenen Teile des IB-Kapitals ge-
zahlt. Nach derzeit vorliegenden Angaben entfiel die daneben
bestehende Pauschalvergütung.

Eine angemessene Vergütung für die Mittelzufuhr des Landes
kann in der beschriebenen Pauschalvergütung und einem
durchschnittlichen Zinssatz von [. . .] % auf die genannten Be-
träge der Inanspruchnahme kaum gesehen werden. Um die
angemessene Vergütung für die eingebrachten Eigenmittel zu
bestimmen, muss — aus der Sichtweise des Empfängers — der
mit der Übertragung verbundene konkrete wirtschaftliche Vor-
teil definiert werden. Auf dieser Grundlage kann dann die unter
normalen Marktbedingungen üblicherweise zu bezahlende Ver-
gütung bestimmt werden.

Der wirtschaftliche Vorteil, der sich für eine Bank aus der
Zufuhr von Eigenmitteln ergibt, besteht in der Erhöhung der
Kreditvergabekapazität und damit der Ertragskraft des Empfän-
gers. Indem das Land der LSH für ihr kommerzielles, wett-
bewerbsorientiertes Kreditgeschäft eine signifikant größere Ka-
pitalbasis verschaffte, hat es die Bank in eine Position gebracht,
die es ihr möglich machte, das Geschäft auszuweiten und da-
durch zusätzliche Gewinne zu erzielen. (Geschäftsausweitungs-
funktion des Eigenkapitals).

Unter normalen Marktbedingungen wird die Einbringung von
haftendem Eigenkapital daher entsprechend dem Wert des ein-
gebrachten Kapitals unter Berücksichtigung seiner Geschäfts-
ausweitungsfunktion und des vom Kapitalgeber eingegangenen
Risikos vergütet. Ein Anhaltspunkt für die marktübliche Ver-
gütung des eingebrachten Kapitals ist der langfristige risikofreie
Satz (Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit), der mit einem
das erhöhte Risiko von Eigenmitteln abbildenden Risikoauf-
schlag zu versehen ist (6). Da bereits der Vergütungssatz für
eine langfristige risikofreie Vermögensanlage zum Zeitpunkt
unmittelbar vor der Vermögensübertragung, Ende 1990, bei
gut 9 % (7) lag, kann eine Vergütung von [. . .] % tatsächlich
in Anspruch genommenen Eigenmittel, selbst ohne Berücksich-
tigung des notwendigen Risikoaufschlags, kaum als markt-
üblich betrachtet werden.

Allerdings darf bei der Ermittlung der marktüblichen Ver-
gütung die mangelnde Liquidität des vorliegend zugeführten
Eigenkapitals nicht unberücksichtigt bleiben. Obgleich die nicht
liquiden Eigenmittel der Bank eine Ausweitung des Kreditvolu-
mens erlauben, ist zu berücksichtigen, dass im Falle der Ein-
bringung nicht liquider Kapitaleinlagen die LSH den vollen
möglichen Umfang der Erhöhung des Geschäftsvolumens nur
dann erzielen kann, wenn sie das zusätzliche Kreditvolumen in
vollem Umfang auf dem Kapitalmarkt refinanziert. Damit kann
das Land nicht die gleiche Rendite wie ein Geber von liquidem
Kapital erwarten. Es erscheint daher ein entsprechender Ab-
schlag sachgerecht (8).

Nach den der Kommission vorliegenden Informationen ist die
vergütungsfreie Einrichtung einer Zweckrücklage Liegenschaf-
ten ebenfalls nicht mit dem Prinzip des marktwirtschaftlich
handelnden Kapitalgebers vereinbar. Es ist zwar richtig, dass
die übertragene Zweckrücklage Liegenschaften, mangels auf-
sichtsrechtlicher Anerkennung, nicht zur Ausweitung der wett-
bewerbsorientierten Geschäftsbereiche der LSH verwendet wer-
den kann. Andererseits gibt die Höhe des in der Bilanz aus-
gewiesenen Eigenkapitals potenziellen Geldgebern Aufschluss
über die Solidität einer Bank und wirkt sich somit auf die
Bedingungen aus, zu denen die Bank Fremdkapital aufnehmen
kann. Laut den Ausführungen der Kommission in der Entschei-
dung „WestLB“ kann Eigenkapital, das nicht zur Geschäftsaus-
weitung verwendet werden kann, sondern lediglich das Anse-
hen der Bank in den Augen der Gläubiger verbessert mit einer
Garantie verglichen werden. Dies würde zumindest eine Ver-
gütung mit einem Satz von 0,3 % nach Steuern erfordern (9).
Diese wurde nach derzeitigem Informationsstand vorliegend
nicht geleistet.

Auf der Grundlage des gegenwärtigen Informationsstands ist es
wahrscheinlich, dass die in Frage stehenden Maßnahmen Bei-
hilfen im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen,
die Anlass zu Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit
dem Gemeinsamen Markt geben.

Der Finanzdienstleistungssektor insgesamt ist durch eine zu-
nehmende Integration gekennzeichnet, und es herrscht starker
Wettbewerb zwischen Finanzinstituten verschiedener Mitglied-
staaten, der sich mit der Einführung der einheitlichen Währung
weiter verstärkt. Nach derzeitigem Informationsstand ist wahr-
scheinlich, dass die LSH durch Zufuhr staatlicher Mittel gegen-
über aktuellen und potenziellen Wettbewerbern auch aus an-
deren Mitgliedstaaten begünstigt wurde bzw. wird. Es ist davon
auszugehen, dass der Wettbewerb verfälscht wird — bzw.
droht, verfälscht zu werden — und der Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird, so dass die Maßnahmen
wahrscheinlich staatliche Beihilfen gemäß Artikel 87 Absatz
1 EG-Vertrag darstellen.

Da die Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 2 und
3 Buchstabe EG-Vertrag nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
anwendbar sind, gibt es Anlass zu Bedenken hinsichtlich der
Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem gemeinsamen Markt.
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(6) Eine Berechnung des für diese Investition für den relevanten Zeit-
punkt sachgerechten Risikoaufschlags kann aufgrund mangelnder
Information derzeit noch nicht vorgenommen werden.

(7) Im Geschäftsbericht der LSH für 1990 werden auf Seite 28 Werte
zwischen 8,8 % und über 9 % genannt. Im Geschäftsbericht für das
Jahr 1991 werden auf Seite 27 Werte für dieses Jahr zwischen
8,4 % und 9,17 % genannt. Da die Übertragung der WAK- und
WKA-Vermögen zum 1. Januar 1991 erfolgte, hätte sich die Ver-
einbarung einer marktüblichen Vergütung an den damals bekannten
Renditen des Jahres 1990 orientiert.

(8) Siehe auch Entscheidung der Kommission in der Sache WestLB,
ABl. L 150 vom 23.6.2000, S. 30.

(9) Entscheidung WestLB, Rdnr. 221.



WORTLAUT DES SCHREIBENS

„Die Kommission möchte Deutschland davon in Kenntnis set-
zen, dass sie nach Untersuchung der von Ihren Behörden er-
teilten Informationen bezüglich

— der Übertragung der Wohnungsbaukreditanstalt des Landes
Schleswig-Holstein („WKA“) auf die Landesbank Schleswig-
Holstein Girozentrale („LSH“) bzw. der dafür geleisteten
Vergütung;

— der Übertragung der Wirtschaftsaufbaukasse Schleswig-Hol-
stein AG („WAK“) auf die LSH bzw. der dafür geleisteten
Vergütung;

— der Übertragung von [. . .] (*) Mio. EUR durch das Land
Schleswig-Holstein in eine Zweckrücklage Liegenschaften
bei der LSH. Diese Summe stellt ca. 30 % des Kaufpreises
für zwei Tranchen von insgesamt [. . .] (**) landeseigenen
Liegenschaften dar, die seitens der LSH vom Land Schles-
wig-Holstein in den Jahren 2000 und 2001 erworben wur-
den.

beschlossen hat, das in Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags
vorgeschriebene Verfahren zu eröffnen.

I. Verfahren

Die Kommission übermittelte Deutschland am 12. Januar 1993
ein Auskunftsersuchen bezüglich einer Kapitalerhöhung von
4 Mrd. DEM bei der Westdeutschen Landesbank Girozentrale
(„WestLB“) durch die Integration der Wohnungsbauförder-
anstalt („WfA“) sowie ähnlicher Erhöhungen von Eigenmitteln
der Landesbanken anderer Bundesländer. Im Schreiben wurde
gefragt, bei welchen Landesbanken es zur Überführung öffent-
lich-rechtlicher Unternehmen gekommen ist, sowie um Infor-
mationen zu den diese Transaktionen rechtfertigenden Gründe
gebeten. Die deutschen Behörden übermittelten Antwortschrei-
ben mit Datum vom 16.3.1993 und 17.9.1993. Weitere Infor-
mationen wurden von der Kommission mit Schreiben vom
10.11.1993 und 13.12.1993 angefordert und von Deutschland
mit Schreiben vom 8.3.1994 übermittelt.

Mit Schreiben vom 31. Mai 1994 und 21. Dezember 1994
teilte der Bundesverband deutscher Banken e. V. („BdB“), der
Privatbanken mit Sitz in Deutschland repräsentiert, der Kom-
mission unter anderem mit, dass mit Wirkung zum 1. Januar
1991 die WKA und die WAK einschließlich ihres Vermögens
als Ganzes auf die LSH überführt wurden. Gleichzeitig gingen
die Aufgaben der WKA und der WAK WBK auf die zuvor
gegründete Investitionsbank Schleswig-Holstein („IB“) über.
Die IB wird als besondere Abteilung der LSH geführt. Der

BdB sah in der damit verbundenen Erhöhung der Eigenmittel
der LSH eine Wettbewerbsverfälschung zu deren Gunsten, da
eine mit dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden
Kapitalgebers im Einklang stehende Vergütung hierfür nicht
vereinbart worden sei. Mit dem zweiten genannten Schreiben
legte der BdB daher formell Beschwerde ein und forderte die
Kommission auf, gegen Deutschland ein Verfahren nach Artikel
93 Absatz 2 EG-Vertrag (jetzt Artikel 88 Absatz 2) einzuleiten.
Die Beschwerde bezog sich des Weiteren auf ähnliche Ver-
mögensübertragungen in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen, Hamburg und Bayern zugunsten der Landesbank Ber-
lin, Westdeutschen Landesbank, der Norddeutschen Landes-
bank, der Hamburger Landesbank bzw. der Bayerischen Lan-
desbank. Im Februar und März 1995 und Dezember 1996
traten mehrere einzelne Banken der Beschwerde ihres Verban-
des bei.

Mit Schreiben vom 6. August 1997 informierte der BdB die
Kommission über eine weitere Vermögensübertragung in
Schleswig-Holstein zugunsten der LSH. Nach Angaben des
BdB beabsichtigte das Land Schleswig-Holstein die bebauten
Liegenschaften dieses Bundeslandes auf die IB zu übertragen
und dieses Liegenschaftsvermögen als Zweckrücklage im Eigen-
kapital der LSH auszuweisen. Der BdB verweist in diesem Zu-
sammenhang auf § 20 des Referentenentwurfs eines Gesetzes
zur Änderung des Investitionsbankgesetzes des Landes Schles-
wig-Holstein (Stand 26. Juni 1997), wonach das Liegenschafts-
vermögen nach Abzug der Verbindlichkeiten als Zweckrücklage
im Eigenkapital der LSH auszuweisen ist. Der BdB verweist auf
die Gesetzesbegründung zu § 20 des Referentenentwurfs, wo-
nach die Zweckrücklage Liegenschaften haftendes Eigenkapital
der Landesbank nach den Grundsätzen des Kreditwesengesetz
sei. Das in der Gesetzesbegründung angeführte Ziel, „Mobilisie-
rung des Landesvermögens zur Liquiditätsschöpfung ohne Ver-
lust der Dispositions- und Entscheidungsbefugnis des Landes“
wäre nicht erreicht, sollte die LSH für die übertragenen Immo-
bilien tatsächlich den Marktpreis als Kaufpreis bezahlen.

Die Kommission untersuchte zunächst die Vermögensübertra-
gung auf die Westdeutsche Landesbank („WestLB“), erklärte
aber, dass sie die Übertragungen auf die anderen Banken im
Lichte der Ergebnisse in der Sache WestLB (10) prüfen werde. In
dieser Sache entschied sie schließlich im Jahr 1999, die Bei-
hilfemaßnahme (die Differenz zwischen der gezahlten Ver-
gütung und der marktüblichen Rendite) für mit dem Gemein-
samen Markt unvereinbar zu erklären und die Rückforderung
der Beihilfe anzuordnen (11).

Am 1. September 1999 übermittelte die Kommission Deutsch-
land ein Auskunftsersuchen, das die Übertragungen auf die
anderen Landesbanken betraf. Die Bundesregierung übersandte
daraufhin mit Schreiben vom 8. Dezember 1999 Informatio-
nen zur Übertragung der WKA und WAK auf die LSH, die mit
Schreiben vom 22. Januar 2001 ergänzt wurden. Ein weiteres
Auskunftsersuchen vom 22. Februar 2002 wurde durch Schrei-
ben der Bundesregierung vom 3. Mai 2001 beantwortet.
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(*) Vertrauliche Information (maßgeblicher Wert liegt bei ca.
100 Mio. EUR).

(**) Vertrauliche Information.

(10) ABl. C 140 vom 5.5.1998, S. 9.
(11) ABl. L 150 vom 23.6.2000, S. 1; es wurden Rechtsmittel eingelegt

durch Deutschland (EuGH; C 376/99), durch Nordrhein-Westfalen
(EuGEI; T 233/99) und durch die WestLB (EuGEI; T 228/99); durch
die Kommission wurde ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet
(EuGH; C 209/00).



II. Hintergrund

1. Kapitalanforderungen nach der Eigenmittelrichtlinie

Nach der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solva-
bilitätskoeffizienten für Kreditinstitute (12) (im Folgenden „Sol-
vabilitätsrichtlinie“) und der Richtlinie 89/299/EWG des Rates
über die Eigenmittel von Kreditinstituten (13) (im Folgenden
„Eigenmittelrichtlinie“), gemäß denen das Kreditwesengesetz
(„KWG“) novelliert wurde, haben die Banken über haftendes
Kapital in Höhe von 8 % ihrer risikogewichteten Aktiva zu
verfügen. Mindestens 4 Prozentpunkte hiervon müssen so ge-
nanntes Kernkapital („Klasse-1“-Kapital) darstellen, welches Ka-
pitalbestandteile umfasst, die dem Kreditinstitut unbeschränkt
und unmittelbar zur Verfügung stehen, um Risiken oder Ver-
luste zu decken, sobald sich diese ergeben. Das Kernkapital ist
für die Gesamtausstattung einer Bank mit Eigenmitteln im auf-
sichtsrechtlichen Sinne von entscheidender Bedeutung, weil Er-
gänzungskapital („Klasse-2“-Kapital) nur in Höhe des vorhande-
nen Kernkapitals zur Unterlegung risikotragender Geschäfte ei-
ner Bank anerkannt wird.

Zum 30.6.1993 hatten die deutschen Banken ihre Ausstattung
mit haftendem Kapital an die neuen Anforderungen gemäß der
Solvabilitätsrichtlinie und der Eigenmittelrichtlinie anzupas-
sen (14). Bereits vor der Umsetzung der Solvabilitätsrichtlinie
in deutsches Recht waren viele Landesbanken verhältnismäßig
schwach mit haftendem Kapital ausgestattet. Für die betroffe-
nen Kreditinstitute war es daher dringend notwendig, die Ei-
genkapitalbasis zu stärken, um eine Beschränkung ihrer Unter-
nehmensexpansion zu verhindern oder wenigstens ihr beste-
hendes Geschäftsvolumen beibehalten zu können. Wegen der
angespannten Haushaltslage konnten die öffentlichen Anteils-
eigner jedoch kein frisches Kapital zuführen, wollten anderer-
seits aber auch nicht privatisieren und zusätzliches Kapital über
die Kapitalmärkte finanzieren. So beschloss man, Vermögens-
bzw. Kapitalübertragungen vorzunehmen, z. B. im Fall der
WestLB das Vermögen der Wohnungsbauförderungsanstalt
des Landes Nordrhein-Westfalen („WfA“), im Fall der LBB das
Kapital und Vermögen der WBK.

2. Landesbank Schleswig-Holstein — Girozentrale („LSH“)

Die LSH ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
mit einer Bilanzsumme von rund 100 Mrd. EUR und ca.
2 000 Mitarbeitern im Jahr 1998. Eigentümer der LSH sind
seit 1994 die WestLB (39,9 %), das Land Schleswig-Holstein
(25,05 %), der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Hol-
stein (25,05 %), sowie die Landesbank Baden-Württemberg
(10 %).

Grundlage dieser Eigentümerstruktur ist die zum 1. Januar
1994 erfolgte Übertragung von Stammanteilen seitens des Lan-
des Schleswig-Holstein und des Sparkassen- und Giroverbands

für Schleswig-Holstein auf die WestLB und die Landesbank
Baden-Württemberg. Vor der Übertragung hielten das Land
und der Sparkassen- und Giroverband jeweils 50 % der Stamm-
anteile.

Der LSH obliegen gemäß § 42 des Sparkassengesetzes für das
Land Schleswig-Holstein die Aufgaben einer Staatsbank, einer
Sparkassenzentralbank sowie einer Geschäftsbank. Sie hat die
Bankgeschäfte des Landes zu besorgen, die Sparkassen in ihrer
Aufgabenerfüllung zu unterstützen und Kommunalkredite zu
vergeben. Als Staatsbank vergibt sie Kredite an öffentliche
Haushalte, beteiligt sich — teilweise als Mitglied eines Konsor-
tiums mit privaten Banken — an der Platzierung von Landes-
anleihen und Schuldscheindarlehen. Daneben fungiert die LSH
als universelle Geschäftsbank.

3. Die Übertragung der WKA- und WAK-Vermögen auf die LSH

3.1. Die Errichtung der Investitionsbank Schleswig-Holstein

Durch das Gesetz über die Investitionsbank Schleswig-Holstein
(Investitionsbankgesetz, bzw. „IBG“) vom 11. Dezember 1990
ist die IB als organisatorisch und wirtschaftlich selbständige,
nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der LSH
zum 1. Januar 1991 gegründet worden. Die selbst nicht rechts-
fähige IB ist in die LSH eingegliedert. Die Refinanzierung der IB
erfolgt damit im Namen und unter Einschaltung der LSH.

Die IB ist das zentrale Förderinstitut zur Unterstützung der
Wirtschafts- und Strukturpolitik in Schleswig-Holstein. Das Pro-
duktangebot der IB umfasst die Wirtschafts- und Wohnbauför-
derung, die Förderung von Umwelt- und Energieprojekten, die
Kommunal- und Agrarförderung sowie das Projektmanagement
für Land und Kommunen (15). Daneben nimmt die IB Aufgaben
der Infrastrukturförderung im Ostseeraum wahr.

3.2. Die Übertragung der WKA auf die LSH

Die WKA wurde unter der Bezeichnung Landestreuhandstelle
für Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen in Schleswig-Holstein
als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet. Sie hatte die
Aufgabe, das Land, vor allem durch Förderung des öffentlichen
und steuerbegünstigten Wohnungsbaus, bei der Versorgung der
Bevölkerung mit angemessenen Wohnungen zu unterstützen.
Das Vermögen der WKA bestand aus so genanntem Sonder-
und Eigenvermögen. Das Sondervermögen unterlag als gesetz-
liches Sondervermögen einer Zweckbindung, wonach es lau-
fend zur Förderung von Maßnahmen zugunsten des sozialen
Wohnungsbaus zu verwenden war. Das Eigenvermögen der
WAK unterlag dieser Zweckbindung nicht. Die WKA gewährte
aufgrund des Eigenvermögens insbesondere nachstellige zins-
günstige Baudarlehen (16).

Gemäß § 2 Absatz 1 IBG wird die WKA mit ihrem Vermögen
als Ganzes unter Ausschluss der Abwicklung mit Wirkung zum
1. Januar 1991 auf die LSH übertragen. Damit ordnet § 2
Absatz 1 IBG die Verschmelzung der WKA mit der LSH an.
Gemäß § 14 Absatz 1 IBG gehen alle in der Anlage 1 IBG
aufgeführten Aufgaben und Zuständigkeiten der WKA am
1. Januar auf die IB über.
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(12) ABl. L 386 vom 30.12.1989.
(13) ABl. L 124 vom 5.5.1989.
(14) Nach der Solvabilitätsrichtlinie haben Kreditinstitute Eigenmittel in

Höhe von mindestens 8 % ihrer risikogewichteten Aktiva zu besit-
zen, während nach der alten deutschen Regelung eine Quote von
5,6 % verlangt war; allerdings beruhte diese Quote auf einer Eigen-
mitteldefinition, die enger war als die seit Inkrafttreten der Eigen-
mittelrichtlinie geltende.

(15) Vgl. Investitionsbankbericht 1998, S. 1.
(16) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 84.



3.3. Die Übertragung der WAK auf die LSH

Die WAK war ein vom Land als Aktiengesellschaft gegründetes
Spezialkreditinstitut, das die Aufgabe hatte, Vorhaben gewerb-
licher Unternehmen sowie sonstige Maßnahmen zur Stärkung
der Wirtschafts- und Verkehrsstruktur finanziell zu fördern.

§ 3 IBG ermächtigt die Finanzministerin zur Übernahme des
Vermögens einschließlich aller Rechte und Pflichten der WAK
als Ganzes. Diese Ermächtigung war notwendig, da die WAK
als Aktiengesellschaft nicht — analog zur WKA — mit der LSH
verschmolzen werden konnte. Das Vermögen der WAK wurde
deshalb durch Gesamtrechtsnachfolge nach § 359 Aktiengesetz
zunächst auf das Land übertragen, um danach die Vermögens-
gegenstände auf die LSH überführen zu können. Die entspricht
wirtschaftlich der Einbringung der WAK in die LSH.

Von dieser Ermächtigung hat das Finanzministerium Gebrauch
gemacht und das Angebot des Vorstandes der WAK vom 19.
November 1990 zur Vermögensübertragung am 2. Januar
1991 angenommen. Durch einen „Einbringungsvertrag“ zwi-
schen dem Land und der LSH vom 2. Januar 1991 ist die
Übertragung des Vermögens der WAK einschließlich aller
Rechte und Pflichten zum 1. Januar 1991 geregelt worden (17).

Gemäß § 14 Absatz 1 IBG führt die IB sämtliche Aufgaben der
WAK, die in der Anlage 2 zum IBG aufgezählt sind, fort.

4. Die Übertragung von landeseigenen Liegenschaften auf die LSH

Gemäß § 17 Absatz 2 IBG wurde das Ministerium für Finanzen
und Energie des Landes Schleswig-Holstein ermächtigt, Liegen-
schaften auf die IB zu übertragen. Mit dem Verkauf wird die IB
rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übertragenen
Liegenschaften. Nach Angaben der Bundesregierung kann die
IB jedoch nicht beliebig über die übertragenen Immobilien ver-
fügen. Vielmehr unterläge das gesamte Immobilienvermögen
einschließlich eventueller Überschüsse einer Zweckbindung.

Gemäß § 20 Absatz 1 IBG wird das übertragene Liegenschafts-
vermögen dementsprechend als Zweckrücklage Liegenschaften
ausgewiesen. Gemäß § 20 Absatz 2 sind die Erträge des Liegen-
schaftsvermögens zugunsten der Erhaltung, des Erwerbs und
des Neubaus von Liegenschaften zu verwenden. Sie können
allerdings auch — nach Maßgabe der Entscheidung der Landes-
regierung — für Aufgaben der Investitionsbank verwendet oder
an das Land ausgekehrt werden.

Das Land Schleswig-Holstein hat in zwei Tranchen, jeweils zum
1. Januar 2000 und zum 1. Januar 2001 insgesamt [. . .] (**)
Liegenschaften zu einem Kaufpreis von [. . .] (**) DEM an die
IB verkauft. Nach Angaben der Bundesregierung wurde der
Verkehrswert aller vom Land an die IB verkauften Immobilien
durch unabhängige, öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
ständige ermittelt.

Nach Angaben der Bundesregierung hat das Land 25 % des mit
dem Verkauf der ersten Tranche erzielten Kaufpreises und 30 %
des mit dem Verkauf der zweiten Tranche erzielten Kaufpreises
in die LSH eingebracht. Damit sei die Kapitalrücklage im
Zweckvermögen Liegenschaften entstanden.

Nach Angaben der Bundesregierung hat der Erwerb einer ers-
ten Tranche von Liegenschaften des Landes durch die IB zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 1999 zu einer Erhöhung des bi-
lanziellen Eigenkapitals um [. . .] (**) Mio. EUR geführt. Zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 2000 war nach Erwerb einer wei-
teren Tranche von landeseigenen Liegenschaften die Zweck-
rücklage Liegenschaften mit einem Gesamtbetrag von
[. . .] (*) Mio. EUR dotiert (18). Dieser Betrag floss zum 31. De-
zember 2000 in das bilanzielle Eigenkapital der LSH ein.

III. Auswirkungen der Übertragungen auf die LSH

1. Die Übertragung der WKA- und WAK-Vermögen auf die LSH

Laut Angaben der Bundesregierung wurde das Eigenvermögen
der WKA und das Vermögen der WAK in die Zweckrücklage
IB eingebracht. In der Summe ergab dies das IB-Kapital von
1 306,05 Mio. DEM ([. . .] (**) Mio. DEM Zweckrücklage IB
— bestehend aus dem Kapital der WKA: [. . .] (**) Mio. DEM
und dem Kapital der WAK: [. . .] (**) Mio. DEM — und
[. . .] (**) Mio. DEM Zweckrücklage Wohnungsbau) (19). Die
vorläufige Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 1991 weist als
Summe der Eigenkapitalbestandteile 1 558 Mio. DEM aus.
Die endgültige Prüfung zum 1. Januar 1991 korrigierte die
Summe auf 1 306,05 Mio. DEM (20).

Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen („BAKred“) hat
durch Schreiben vom 15. August 1991 zur Kenntnis genom-
men, dass sich das haftende Eigenkapital der LSH durch die
Kapitalrücklage der IB um 1 559,44 Mio. DEM erhöht hat. Die
Bundesregierung weist darauf hin, dass die endgültige Prüfung
ergab, dass das anerkannte Eigenkapital tatsächlich nur
1 306,05 Mio. DEM betrug und mithin ab dem 15. August
1991 der LSH zusätzliches Haftkapital nur in dieser Höhe
zur Verfügung stand (21).

Die übertragenen Mittel standen der LSH wegen der besonde-
ren Zweckbindung der Zweckrücklage für Förderaufgaben —
unbeschadet der Haftung als Eigenkapital — allerdings nicht
uneingeschränkt zur Verfügung. Von der Zweckrücklage IB in
Höhe von 1 306 Mio. DEM waren im Jahr 1991
[. . .] (**) Mio. DEM durch die Förderaufgaben der IB selbst
belegt. Für den Zeitraum 1991 bis 1998 wurden nach Anga-
ben der Bundesregierung von den folgenden belegbaren Beträ-
gen durch die LSH die ebenfalls nachfolgenden Beträge als
Haftungsgrundlage tatsächlich in Anspruch genommen:
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(17) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 89.

(18) Mitteilung der Bundesregierung vom 3. Mai 2001, S. 3.
(19) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 90.
(20) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 91.
(21) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 94.



Schaubild 1: Eingebrachtes IB-Kapital, sowie die für das Wettbewerbsgeschäft belegbaren und
tatsächlich belegten Kapitalbeträge

(in Mio. DEM)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

IB-Kapital gesamt 1 306 1 312 1 338 1 387 1 472 1 563 1 666 1 763

Belegung durch IB [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*)

Für LSH belegbarer Betrag [. . .] (1) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*)

Tatsächlich durch LSH belegt [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*) [. . .] (*)

(*) Vertrauliche Information.
(1) Nach Angaben der Bundesregierung in ihrer Mitteilung vom 8. Dezember 1999, S. 97 ergibt sich ein belegbarer Wert für 1991 in

Höhe von lediglich [. . .] (*) Mio. DEM aus der Tatsache, dass der maßgebliche Wert von [. . .] (*) Mio. DEM der LSH, aufgrund der
Anerkennung durch die BAK per 15. August 1991 im Jahr 1991 nur 135 Tage zur Verfügung stand.

Geht man davon aus, dass dem wettbewerbsorientierten Ge-
schäftsbereich der LSH im Jahr 1992 [. . .] (**) Mio. DEM zur
Verfügung standen, so erhöhte sich ihre Kapazität zur Vergabe
von mit 100%-Risiko behafteten Krediten bei Zugrundelegung
des damals einschlägigen Solvabilitätskoeffizienten nach dem
damals gültigen Kreditwesengesetz von 5,6 % um
[. . .] (**) Mio. DEM.

Geht man davon aus, dass dem wettbewerbsorientierten Ge-
schäftsbereich der LSH seit Anwendbarkeit des EU-Solvabilitäts-
koeffizienten von 8 % zwischen [. . .] (**) DEM (1994) und
[. . .] (**) Mio. DEM (1998) zur Verfügung standen, so erhöhte
sich ihre Kapazität zur Vergabe von mit 100%-Risiko behafte-
ten Krediten um [. . .] (**) Mio. DEM (1992) bzw.
[. . .] (**) Mio. DEM (1998).

In Wirklichkeit konnte das zulässige Kreditvolumen jedoch
stärker ausgeweitet werden, da die Aktiva einer Bank normaler-
weise nicht als mit 100%-Risiko behaftet zu bewerten sind (22).
Dies trifft auch für die LSH zu, die im Refinanzierungsgeschäft
mit Sparkassen und im Kreditgeschäft mit Kommunen tätig ist.
Unter Zugrundelegung einer realistischen Risikogewichtung,
die im Falle der LSH wahrscheinlich bei unter 50 % liegen
dürfte, ergibt sich die Möglichkeit einer Verdoppelung der ein-
gangs erwähnten Geschäftsausweitung auf maximal
[. . .] (**) Mio. DEM. Detaillierte Angaben zur tatsächlichen
Entwicklung der risikogewichteten Aktiva der LSH im Zeitraum
vor Einbringung der WKA- und WAK-Vermögen und ab dem
1. Januar 1991 liegen allerdings bislang nicht vor.

Für den Zeitraum nach 1998 liegen bisher auch keine Infor-
mationen über das durch die LSH belegbaren Kapitalmittel vor.

2. Vergütung für die WKA- und WAK-Vermögen

Die LSH zahlte bzw. zahlt für das übertragene IB-Kapital ein
Entgelt, allerdings nur auf den jeweils in Anspruch genom-
menen Haftbetrag. Laut vorliegenden Informationen wurde
für das Jahr 1993 ein Pauschalentgelt von [. . .] (***) DEM ver-
einbart. Für die Jahre 1994 und 1995 wurde ein so genannter
„Gewinnvorab“ von [. . .] (****) % bezogen auf die jeweils durch
Wettbewerbsgeschäft in Anspruch genommenen Teile der
Zweckrücklage nebst einer Pauschalvergütung von

[. . .] (***) DEM (1994) und [. . .] (*****) DEM (1995). Ab 1.
Januar 1997 beträgt der Gewinnvorab [. . .] (****) % bezogen
auf die jeweils durch das Wettbewerbsgeschäft in Anspruch
genommenen Teile des IB-Kapitals (23). Für die Jahre 1991
und 1992 wurde keine Vergütung bezahlt.

Für den Zeitraum nach 1998 liegen keine Angaben bezüglich
der durch die LSH gezahlten Vergütung vor.

Für die LSH war laut Darlegungen der deutschen Behörden die
neue Solvabilitätsrichtlinie allerdings nicht allein ausschlag-
gebend für die Übertragung der WKA- und WAK-Vermögen.
Durch die Einbringung des zweckgebundenen Wohnungsbau-
vermögens, das als liquides Kapital nicht eingesetzt werden
konnte, sollten die Vermögensmassen so effizient wie möglich
eingesetzt werden, zum einen um die Kapitalbasis für weitere
Förderaktivitäten zu verbreitern, zum anderen um diese Ver-
mögen einer wirtschaftlichen Verwendung zuzuführen. Eine
Fusion der WKA und der WAK auf die LSH habe sich für
das Land als die wirtschaftlichste Lösung, auch im Vergleich
zu einem rechtlich selbständigen Förderinstitut, erwiesen (24).
Auch könne die Einbringung der WKA- und WAK-Vermögen
die Kapitalkraft der LSH bei einer eventuellen Veräußerung von
Anteilen an der LSH stärken. Gleichzeitig würde durch die
Fusion aber auch die Eigenkapitalbasis der LSH im Hinblick
auf die verschärften EG-Vorschriften langfristig gesichert (25).
Die Erhöhung des haftenden Eigenkapitals spielte damit auch
nach eigenen Angaben der Bundesregierung eine entscheidende
Rolle bei der Einbringung der WKA- und WAK-Vermögen in
die LSH.

3. Die Übertragung der landeseigenen Liegenschaften auf die LSH

Laut Angaben der Bundesregierung hat das BAKred mit Schrei-
ben vom 25. Mai 1999 eine Anerkennung der Zweckrücklage
Liegenschaften als bankaufsichtliches Kernkapital abgelehnt. In
seinem Schreiben vom 25. Mai 1999 bewerte das BAKred die
Zweckrücklage Liegenschaften zwar als Kapitalrücklage, nicht
aber als bankaufsichtliches Eigenkapital. Nach Ansicht des
BAKred seien die eingebrachten Liegenschaften und damit un-
mittelbar auch die bei dessen Erwerb zugunsten der LSH einge-
richtete Zweckrücklage jederzeit „abziehbar“ (26).
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(22) Entscheidung WestLB, Rdnr. 64.
(***) Vertrauliche Information (maßgeblicher Wert liegt unter

1 Mio. DEM).
(****) Vertrauliche Information (maßgeblicher Wert liegt unter 1 %).

(*****) Vertrauliche Information (maßgeblicher Wert liegt unter
0,5 Mio. DEM)

(23) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 96.
(24) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 86.
(25) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 88.
(26) Schreiben des BAKred vom 25. Mai 1999 III 1-219 (873) Sdb.



Nach dieser Ablehnung sei die LSH — auch im Hinblick auf
das anstehende Verfahren wegen der Höhe der Vergütung —
nicht erneut an das BAKred wegen der Anerkennung dieser
Zweckrücklage als Kernkapital herangetreten. Dies hat nach
Ansicht der Bundesregierung zur Folge, dass die Zweckrücklage
Liegenschaften weder von der LSH mit Wettbewerbsgeschäft
noch von der IB mit eigenem Geschäft belegt werden kann (27).

IV. Vorläufige Würdigung der potenziellen Beihilfemaß-
nahmen

1. Neue Maßnahme

Die Kommission merkt im Rahmen ihrer vorläufigen Beurtei-
lung an, dass es sich bei den hier zu prüfenden Maßnahmen
um neue Maßnahmen handeln würde und dass, sofern staatli-
che Beihilfen involviert sind, Deutschland nicht seine Verpflich-
tung erfüllt hat, gemäß Artikel 88 Absatz 3, letzter Satz, des
EG-Vertrags solche Maßnahmen anzumelden. Die Maßnahmen
datieren weder aus der Zeit vor dem Beitritt Deutschlands zur
Gemeinschaft, noch wurden sie genehmigt oder als genehmigt
angesehen, sind nicht verjährt und waren — nach der Beur-
teilung der Kommission in diesem Stadium — staatliche Bei-
hilfen (siehe unten) zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens.

Nach der vorläufigen Beurteilung der Kommission wurde die
potenzielle Beihilfe spätestens mit Übertragung der WKA- und
WAK-Vermögen auf die LSH zum 1. Januar 1991 gewährt. Die
jetzige Eröffnung des Verfahrens ist eine weitere Maßnahme
der Kommission (ebenso wie ein weiteres Ersuchen der Kom-
mission um eine Maßnahme Deutschlands) im Sinne der Ver-
ordnung (EG) Nr. 659/1999 (28), Artikel 15 Absatz 2. Als sol-
che bestätigt sie vorangegangene Maßnahmen einschließlich
derjenigen, die in dieser Eröffnungsentscheidung beschrieben
sind, wie die Schreiben der Kommission vom 12.1.1993,
10.11.1993, 13.12.1993 und 1.9.1999 sowie die Eröffnungs-
entscheidung (ABl. C 140 vom 5.5.1998, S. 9) und abschlie-
ßende Entscheidung im Fall „WestLB“ (ABl. L 150 vom
23.6.2000, S. 1). Die Beihilfe unterliegt nicht der Verjährungs-
frist.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die deutschen
Behörden die Kommission wiederholt sowohl mündlich als
auch schriftlich gebeten haben (so z. B. in dem Schreiben
vom 8.12.1999 zur Übermittlung detaillierter Informationen
über alle betroffenen Landesbanken in Antwort auf das Aus-
kunftsersuchen der Kommission vom 1.9.1999), die endgültige
Klärung der Streitfragen in der WestLB-Entscheidung durch die
europäischen Gerichte abzuwarten, bevor die Kommission die
dort entwickelte Methodik auf die anderen sechs Fälle von
Übertragungen auf Landesbanken anwenden würde. Angesichts
dessen könnten sich die deutschen Behörden oder die betrof-
fenen Landesbanken in keiner Weise darauf berufen, dass eine
eventuelle Rückforderung von Beihilfen zugunsten dieser Lan-
desbanken verjährt sei, ohne dass sie sich in Widerspruch zu
ihrem eigenen vorhergehenden Verhalten setzen würden.

Die Kommission geht im Rahmen ihrer vorläufigen Beurteilung
davon aus, dass es sich bei den potenziellen Beihilfen um Ein-
zelbeihilfen im Sinne von Artikel 1 Buchstabe e) der Verord-
nung (EG) Nr. 659/1999 und nicht um eine Beihilferegelung
im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr.
659/1999 handelt. Gegen die aufschiebende Wirkung des Ar-

tikels 88 Absatz 3, letzter Satz, des EG-Vertrags wurde daher
— sofern Beihilfen vorliegen — zum Zeitpunkt der Gewährung
verstoßen. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Gewährung von
Beihilfen, nicht der Zahlung. Ferner bezieht sich die Argumen-
tation Deutschlands, dass es sich bei den Maßnahmen nicht um
Beihilfen handelt, nicht auf die Frage der Selektivität, sondern
auf das Prinzip des marktwirtschaftlich handelnden Kapital-
gebers, das eine komplexe ökonomische Analyse beinhaltet,
bei dem ein gewisser Beurteilungsspielraum besteht. Eine solche
Argumentation kann zum Zeitpunkt der Gewährung nicht die
Grundlage für eine Annahme Deutschlands oder der LSH ge-
bildet haben, dass die Kommission — mit oder ohne Eröffnung
des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag — nie-
mals eine diesbezügliche Entscheidung treffen würde. Aus je-
dem dieser Gründe fügt diese Eröffnungsentscheidung, die nicht
die abschließende Entscheidung zu diesen Fragen vorweg-
nimmt, Artikel 88 Absatz 3, letzter Satz, des EG-Vertrags
nichts hinzu und entfaltet keine unabhängigen rechtlichen Wir-
kungen.

2. Der Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers

Mit oben beschriebener Vermögensübertragung entschied sich
das Land Schleswig-Holstein für eine Methode der Kapitalerhö-
hung, deren Grundkonzept darin bestand, eine gemeinnützige
Anstalt des öffentlichen Rechts in eine am allgemeinen Wett-
bewerb teilnehmende Geschäftsbank einzubringen. Zwar wurde
davon ausgegangen, dass die übertragenen Vermögenswerte
weiterhin vorrangig dem ursprünglichen, gemeinnützigen
Zweck gewidmet sein sollten. Dies ändert aber nichts an der
Tatsache, dass das innerhalb des gemeinnützigen Instituts vor-
handene Kapital bzw. Vermögen für Haftungszwecke der im
Wettbewerb mit anderen Kreditinstituten stehenden LSH einge-
setzt und dieser somit die Möglichkeit zur Geschäftsausdeh-
nung im Wettbewerbsbereich eröffnet wurde.

Der EG-Vertrag — Artikel 295 — lässt die Eigentumsordnung
in den Mitgliedstaaten unberührt. An sich stellt daher der bloße
Umstand, dass sich Unternehmen im Eigentum der öffentlichen
Hand befinden und ihnen durch diese Mittel zugeführt werden,
keine staatliche Beihilfe dar. Lediglich wenn sich ein öffent-
licher Kapitalgeber nicht wie ein marktwirtschaftlich handeln-
der Investor verhält, liegt eine Begünstigung durch die Zufuhr
von staatlichen Mitteln vor.

Gemäß dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Ka-
pitalgebers sind keine Beihilfeelemente vorhanden, wenn Mittel
bereitgestellt werden unter „Bedingungen, zu denen ein privater
Kapitalgeber, der unter normalen marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen handelt, bereit wäre, einem privaten Unternehmen Mit-
tel zu überlassen“ (29). Zu prüfen ist deshalb, ob die LSH durch
den Transfer und die dafür geleistete Vergütung bzw. Verzin-
sung eine wirtschaftliche Vergünstigung erhält, die unter nor-
malen Marktbedingungen nicht erhältlich gewesen wäre (30).
Sollte die bezahlte Vergütung unterhalb derjenigen Vergütung
liegen, die ein unter normalen Marktbedingungen tätiger Kapi-
talgeber verlangt hätte, so stellt die Differenz zwischen der
gezahlten Vergütung/Verzinsung und der unter normalen
Marktbedingungen üblichen Vergütung für die erhaltenen Ka-
pitalmittel eine staatliche Beihilfe dar, die durch die Begüns-
tigung der LSH den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen
droht und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beein-
trächtigt.
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(27) Mitteilung der Bundesregierung vom 3. Mai 2001, S. 2.
(28) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.

(29) ABl. C 307 vom 13.11.1993, S. 3; Ziffer 11.
(30) Rs. C-39/94, SFEI, Slg. 1996, I-3547, Rdnr. 60.



2.1. Die Übertragung der WKA- und WAK-Vermögen

Durch die Übertragung des Vermögens der WKA und der WAK
auf die LSH (und ihrer Aufgaben auf die IB) erhöhte sich deren
aufsichtsrechtlich anerkanntes haftendes Eigenkapital um
1 306,05 Mio. (Kapital der WKA: [. . .] (**) Mio. DEM; Kapital
der WAK: [. . .] (**) Mio. DEM, und Sondervermögen Woh-
nungsbau der WKA: [. . .] (**) Mio. DEM). Tatsächlich als Haf-
tungsunterlegung nutzbar waren die Mittel nach den vorliegen-
den Informationen ab dem 15. August 1991 (31). Wie sich aus
Schaubild 1 ergibt, beliefen sich die für das Wettbewerbs-
geschäft nutzbaren Beträge auf [. . .] (**) Mio. DEM (32) (1991);
[. . .] (**) Mio. DEM (1992); [. . .] (**) Mio. DEM (1993);
[. . .] (**) Mio. DEM (1994); [. . .] (**) Mio. DEM (1995);
[. . .] (**) Mio. DEM (1996); [. . .] (**) Mio. DEM (1997);
[. . .] (**) Mio. DEM (1998).

Für den Zeitraum danach liegen keine Informationen über den
Umfang der für das Wettbewerbsgeschäft nutzbaren Beträge
vor. Somit sind die für eine vergleichende Berechnung und
Beurteilung der tatsächlichen und einer marktüblichen Ver-
gütung notwendigen exakten Beträge derzeit nur teilweise ver-
fügbar. Für den Zeitraum ab 1999 wird daher nachfolgend von
einer vorläufigen Größe für die übertragenen und nutzbaren
Mittel von „rund 1,5 Mrd. DEM“ ausgegangen.

Detaillierte Angaben über die Entwicklung der Eigenmittelquote
der LSH nach Einbringung der WKA- und WAK-Vermögen und
der Entwicklung der risikogewichteten Aktiva liegen derzeit
nicht vor. Den Geschäftsberichten der LSH lässt sich jedoch
eine nennenswerte Geschäftsausdehnung seit 1991 entnehmen.

Die von der LSH auf die zugeführten Mittel im bekannten
Zeitraum bezahlte Vergütung bestand in den Jahren 1993 bis
1995 aus der eingangs erwähnten Pauschalvergütung nebst
eines Gewinnvorabs von [. . .] (****) % auf die tatsächlich durch
Wettbewerbsgeschäft in Anspruch genommenen Teile der
Zweckrücklagen. Ab 1. Januar 1997 wurde ein Gewinnvorab
von [. . .] (****) % auf die jeweils durch Wettbewerbsgeschäft in
Anspruch genommenen Teile des IB-Kapitals gezahlt. Nach der-
zeit vorliegenden Angaben entfiel die daneben bestehende Pau-
schalvergütung. Den übermittelten Informationen lässt sich in-
direkt entnehmen, dass der Gewinnvorab von [. . .] (****) %
bzw. [. . .] (****) % die geleisteten Zahlungen nach Abzug der
Körperschaftssteuer, dem Solidaritätszuschlag, der Gewerbeer-
tragssteuer und der IHK-Beiträge widerspiegeln. In den Jahren
1991 und 1992 wurde wegen Nicht-Inanspruchnahme über-
haupt keine Vergütung gezahlt.

Eine angemessene Vergütung für die Mittelzufuhr des Landes
kann in der beschriebenen Pauschalvergütung und einem
durchschnittlichen Zinssatz von [. . .] (****) % bzw.
[. . .] (****) % auf die genannten Beträge der Inanspruchnahme
kaum gesehen werden. Um die angemessene Vergütung für die
eingebrachten Eigenmittel zu bestimmen, wird die Kommission
in zwei Schritten vorgehen: 1. in einer ersten Stufe wird — aus
der Sichtweise des Empfängers — der mit der Übertragung

verbundene konkrete wirtschaftliche Vorteil ermittelt und 2. in
einer zweiten Stufe wird ermittelt wie genau ein solcher Vorteil
unter normalen Marktbedingungen üblicherweise vergütet wird.

2.1.1. Der wirtschaftliche Vorteil

Der wirtschaftliche Vorteil, der sich für eine Bank aus der
Zufuhr von Eigenmitteln ergibt, besteht in der Erhöhung der
Kreditvergabekapazität und damit der Ertragskraft des Empfän-
gers. Indem das Land der LSH für ihr kommerzielles, wett-
bewerbsorientiertes Kreditgeschäft eine signifikant größere Ka-
pitalbasis verschaffte, hat es die Bank in eine Position gebracht,
die es ihr möglich machte, das Geschäft auszuweiten und da-
durch zusätzliche Gewinne zu erzielen (Geschäftsausweitungs-
funktion des Eigenkapitals). Genau dieser Sachverhalt wird in
der Begründung zum IBG wie folgt anschaulich zum Ausdruck
gebracht:

„Gleichzeitig wird durch die Fusion der Wohnungsbaukredit-
anstalt und die Übertragung des Vermögens der Wirtschafts-
aufbaukasse auf die Landesbank die Eigenkapitalbasis der Lan-
desbank im Hinblick auf die verschärften EG-Vorschriften ge-
sichert. Im Zusammenhang mit der Harmonisierung der Eigen-
kapitalvorschriften für Kreditinstitute in der EG ergeben sich
vom 1. Januar 1993 an erheblich höhere Eigenkapitalanforde-
rungen als auf der Grundlage der bisher gültigen Regelungen
des Kreditwesengesetzes (KWG). Das Land hätte diesen Anfor-
derungen nur durch tiefe Einschnitte in den Haushalt sowie die
Finanzplanung entsprechen können. Mit dem jetzt eingeschla-
genen Weg ist nicht nur eine ausreichende Eigenkapitalausstat-
tung der Landesbank auf längere Zeit gewährleistet, ohne dass
in die bislang geplanten Programme der Wohnungsbauför-
derung eingegriffen werden muss, sondern auch eine Verbes-
serung der Ertragskraft möglich“ (33).

2.1.2. Die marktübliche Vergütung des wirtschaftlichen Vor-
teils

Unter normalen Marktbedingungen wird die Einbringung von
haftendem Eigenkapital daher entsprechend dem Wert des ein-
gebrachten Kapitals unter Berücksichtigung seiner Geschäfts-
ausweitungsfunktion und des vom Kapitalgeber eingegangenen
Risikos vergütet. Ein Anhaltspunkt für die marktübliche Ver-
gütung des eingebrachten Kapitals ist der langfristige risikofreie
Satz (Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit), der mit einem
das erhöhte Risiko von Eigenmitteln abbildenden Risikoauf-
schlag zu versehen ist (34). Da bereits der Vergütungssatz für
eine langfristige risikofreie Vermögensanlage zum Zeitpunkt
unmittelbar vor der Vermögensübertragung, Ende 1990, bei
gut 9 % (35) lag, kann eine Vergütung von [. . .] (****) % tatsäch-
lich in Anspruch genommenen Eigenmittel, selbst ohne Berück-
sichtigung des notwendigen Risikoaufschlags, kaum als markt-
üblich betrachtet werden.
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(31) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 94. Die
Bundesregierung verweist hierbei auf das Schreiben des Bundes-
aufsichtsamts für das Kreditwesen vom 15. August 1991.

(32) Nach Angaben der Bundesregierung in ihrer Mitteilung vom 8.
Dezember 1999, S. 97 ergibt sich ein belegbarer Wert für 1991
in Höhe von lediglich [. . .] Mio. DEM aus der Tatsache, dass der
maßgebliche Wert von [. . .] (**) Mio. DEM der LSH, aufgrund der
Anerkennung durch die BAK per 15. August 1991 im Jahre 1991
nur 135 Tage zur Verfügung stand.

(33) Schleswig-Holsteinischer Landtag, 12. Wahlperiode, Drucksache
12/1110, 14.

(34) Eine Berechnung des für diese Investition für den relevanten Zeit-
punkt sachgerechten Risikoaufschlags kann aufgrund mangelnder
Information derzeit noch nicht vorgenommen werden.

(35) Im Geschäftsbericht der LSH für 1990 werden auf S. 28 Werte
zwischen 8,8 % und über 9 % genannt. Im Geschäftsbericht für das
Jahr 1991 werden auf S. 27 Werte für dieses Jahr zwischen 8,4 %
und 9,17 % genannt. Da die Übertragung der WAK- und WKA-
Vermögen zum 1. Januar 1991 erfolgte, hätte sich die Verein-
barung einer marktüblichen Vergütung an den damals bekannten
Renditen des Jahres 1990 orientiert.



Allerdings darf bei der Ermittlung der marktüblichen Ver-
gütung die mangelnde Liquidität des vorliegend zugeführten
Eigenkapitals nicht unberücksichtigt bleiben. Obgleich die nicht
liquiden Eigenmittel der Bank eine Ausweitung des Kreditvolu-
mens erlauben, ist zu berücksichtigen, dass im Fall der Einbrin-
gung nicht liquider Kapitaleinlagen die LSH den vollen mögli-
chen Umfang der Erhöhung des Geschäftsvolumens nur dann
erzielen kann, wenn sie das zusätzliche Kreditvolumen in vol-
lem Umfang auf dem Kapitalmarkt re-finanziert, so dass das
Land nicht die gleiche Rendite wie ein Geber von liquidem
Kapital erwarten kann. Es erscheint daher ein entsprechender
Abschlag sachgerecht (36).

2.2. Unterbliebene Änderung der Beteiligungsstruktur

Schafft eine Kapitalzuführung einer Bank die Möglichkeit der
Ausweitung ihres Kreditgeschäftes und vor allem die hierfür
aufsichtsrechtlich erforderliche Ausweitung der Eigenkapitalba-
sis, so wird ein marktwirtschaftlich handelnder Investor for-
dern, dass eine Verteilung der Anteile erfolgt, in der sich die
Kapitalbeteiligung widerspiegelt. Nur unter diesen Umständen
ist für den Investor gewährleistet, dass er zu Dividendenzah-
lungen und Liquiditätserlösen berechtigt ist, die der Höhe sei-
nes Kapitalbeitrags entsprechen.

Dementsprechend hätte das Land bei Einbringung der WKA-
und WAK-Vermögen darauf achten müssen, dass es an den
ausgeschütteten Gewinnen der Bank und dem Wertanstieg
der Bank angemessen teilnimmt. Dies hätte eine Änderung
der Beteiligungsanteile zugunsten des einbringenden Landes er-
fordert. Hierzu ist es nicht gekommen.

Nach Angaben der Bundesregierung stellt die LSH zwar ein
renditestarkes Unternehmen dar. Tatsächlich seien nach Ein-
bringung zusätzlichen Kapitals die Dividenden der LSH gestie-
gen. Auch habe sich der Unternehmenswert der LSH gesteigert.
Lag der Unternehmenswert der LSH Ende 1990 noch bei
[. . .] (**) Mio. DEM, so sei bei der Anteilsveräußerung an die
WestLB und die Landesbank Baden-Württemberg zum 1. Ja-
nuar 1994 bereits ein Unternehmenswert von
[. . .] (**) Mio. DEM zugrunde gelegt worden. Bis Ende 1998
habe sich der Unternehmenswert auf [. . .] (**) Mio. DEM ge-
steigert. Unter Einrechnung der Dividendenzahlungen ergebe
sich für das Land hieraus eine durchschnittliche Eigenkapital-
rendite in Höhe von [. . .] (******) % p.a. für den Zeitraum 1991
bis 1993 und [. . .] (*******) % p.a. für den Zeitraum von 1994
bis 1998 (37).

Zunächst ist die Grundlage der vorstehenden Renditeberech-
nungen nicht offen gelegt. Einzelheiten dieser Berechnung
sind damit noch zu klären.

Des Weiteren ist aber bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt
darauf hinzuweisen, dass das Land, wie eingangs erwähnt,
seit dem 1. Januar 1994 seinen Anteil an dieser Wertsteigerung
nicht erhöht, sondern sogar erniedrigt hat. Seit 1994 verfügt
das einbringende Land nämlich über lediglich 25,05 % der An-
teile an der LSH. Selbst wenn sich die Angaben der Bundes-
regierung über Eigenkapitalrendite im Verfahren bestätigen

würden, so hätte das Land als Kapitalgeber seit dem Jahr 1994
nur zu einem Viertel an der seitens der Bundesregierung gel-
tend gemachten Eigenkapitalrendite und der Wertsteigerung
der LSH partizipiert. Es erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt
zweifelhaft, ob sich ein privater Kapitalgeber mit einer derarti-
gen Halbierung einer ansonsten zu erwartenden Rendite und
Wertsteigerung zufrieden gegeben hätte.

Nach der vorläufigen Einschätzung der Kommission kann der-
zeit nicht davon ausgegangen werden, dass, wie die deutschen
Behörden vorgetragen haben, das Land Schleswig-Holstein die
durch Übertragung des WAK- und des WKA-Vermögens auf
die LSH ermöglichte aufsichtsrechtliche Haftungsfunktion des
IB-Kapitals ordnungsgemäß vergütet bekommen hat.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Kommission wich-
tige Informationen für die angemessene und hinreichend detail-
lierte Beurteilung der Mittelzuführung und ihrer Vergütung
fehlen, dass sie aber auf der Grundlage der verfügbaren Tatsa-
chen ernsthafte Bedenken hat, dass das Land Schleswig-Holstein
für die Übertragung der WKA- und WAK-Vermögen, die der
LSH zu einem erheblichen Anteil (siehe Schaubild 1) als haf-
tende Kapitalbasis zur Verfügung stand, und sie gegenüber
ihren Wettbewerbern in eine vorteilhafte Position brachte, bis
heute eine marktübliche Vergütung/Verzinsung erhalten hat.

Im Hinblick auf die Berechnung einer Vergütung auf der
Grundlage des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers
beabsichtigt die Kommission in diesem Stadium, unter Berück-
sichtigung der besonderen Umstände des vorliegenden Falls, die
Methodik anzuwenden, die in der Entscheidung „WestLB“ (38)
vom 8.7.1999 erläutert wurde. Entsprechend dieser Methodik
wird die angemessene Vergütung (vor Investorensteuern) für
das Kapital, das zur Unterlegung des Wettbewerbsgeschäfts be-
nutzt werden kann, ausgehend von der marktmäßigen Ver-
gütung (vor Investorensteuern) für liquide, gewöhnliche
Stammkapitalinvestitionen (gleich dem Referenzzinssatz für ri-
sikolose, langfristige Investitionen zuzüglich einer angemesse-
nen Risikoprämie) berechnet. Ausgehend davon erfolgt ein
Aufschlag oder Abzug, um die besonderen Eigenarten der in
Frage stehenden Maßnahme zu berücksichtigen (vor Investo-
rensteuern). Um den Liquiditätsnachteil aus der betreffenden
nicht liquiden Stammkapitalinvestition zu berücksichtigen, wer-
den überdies die Netto-Refinanzierungskosten (Brutto-Refinan-
zierungskosten abzüglich anwendbarer Steuern, insbesondere
Körperschaftsteuer) hiervon in Abzug gebracht.

2.3. Die Übertragung der landeseigenen Liegenschaften

Das aufsichtsrechtlich anerkannte haftende Eigenkapital der
LSH erhöhte sich durch die Übertragung der landeseigenen
Liegenschaften zumindest derzeit nicht. Tatsächlich als Haf-
tungsunterlegung stand die hierbei eingerichtete Zweckrücklage
Liegenschaften mangels der aufsichtsrechtlichen Anerkennung
damit nicht zur Verfügung.

Es ist allerdings hervorzuheben, dass dieser Zustand der Nicht-
anerkennung als haftendes Eigenkapital nicht der vom schles-
wig-holsteinischen Gesetzgeber beabsichtigten Zweckbindung
dieser Mittel als haftendem Eigenkapital entspricht. Nach der
Begründung zu § 20 Absatz 1 IBG, der das Zweckvermögen
Liegenschaften regelt, hat diese Rücklage die ausdrückliche
Zweckbestimmung erhalten, haftendes Eigenkapital nach den
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(36) Siehe auch Entscheidung der Kommission in der Sache WestLB,
ABl. L 150 vom 23.6.2000, S. 30.

(******) Vertrauliche Information (maßgeblicher Wert liegt unter
13 %).

(*******) Vertrauliche Information (maßgeblicher Wert liegt unter
30 %).

(37) Mitteilung der Bundesregierung vom 8. Dezember 1999, S. 101. (38) ABl. L 150 vom 23.6.2000, S. 1.



Grundsätzen des Kreditwesengesetzes darzustellen (39). Ebenso
ergibt sich aus der allgemeinen Begründung zum Referenten-
entwurf, der den § 20 in das IBG einfügt, dass die Übertragung
der landeseigenen Liegenschaften auf die IB erfolgte, um das
haftende Eigenkapital der LSH zu stärken (40).

Weiter ist bedeutsam, dass derzeit die Anerkennung als haften-
des Eigenkapital seitens des BAKred nur daran scheitert, dass
die vom Land übertragenen Liegenschaften jederzeit rückholbar
sind. Nach Ansicht des BAKred wirkt sich die Rückholoption
des Landes bezüglich der Liegenschaften auch unmittelbar auf
die im Zusammenhang mit dem Erwerb dieser Liegenschaften
eingerichtete Zweckrücklage aus. Nach Ansicht des BAKred
entspricht dem aktivisch bilanzierten Sondervermögen die auf
der Passivseite verbuchte Zweckrücklage Liegenschaften. Sind
die Liegenschaften nicht dauerhaft eingebracht, so schlage
dies auch auf die Zweckrücklage Liegenschaften durch (41).
Auch die Bundesregierung merkt an, dass es sich hierbei ledig-
lich um das Ergebnis einer „vorläufigen Prüfung“ handele (42).

Eine aufsichtsrechtliche Anerkennung scheint unter diesen Um-
ständen allein durch entsprechende Abänderung der Rückhol-
option des Landes im Investitionsbankvertrag und Gewährträ-
gervertrag leicht herbeiführbar.

Aber selbst bei fehlender Anerkennung als haftendes Eigenkapi-
tal im Sinne des Kreditwesengesetzes stellt die gemäß § 20
Absatz 1 IBG eingerichtete Zweckrücklage Liegenschaften für
die LSH einen nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Wert
dar. Denn Eigenkapital ist nicht nur aufsichtsrechtlich von Be-
deutung. Wie eingangs erwähnt, floss zum 31. Dezember 2000
im Rahmen der Liegenschaftstransaktion Eigenkapital in Höhe
von insgesamt [. . .] (*) Mio. EUR in das bilanzielle Eigenkapi-
tal der LSH ein. Dies resultiert aus der Tatsache, dass seitens
des Landes 25 % bzw. 30 % des beim Verkauf einer ersten und
zweiten Tranche erzielten Kaufpreises in die Zweckrücklage
Liegenschaften der LSH eingebracht wurde.

Zur Festsetzung eines angemessenen Entgelts für dieses Eigen-
kapital muss auf den tatsächlichen Nutzen der übertragenen
Vermögenswerte für den Empfänger abgestellt werden. Es ist
richtig, dass die übertragene Zweckrücklage Liegenschaften,
mangels aufsichtsrechtlicher Anerkennung, nicht zur Auswei-
tung der wettbewerbsorientierten Geschäftsbereiche der LSH
verwendet werden kann. Andererseits gibt die Höhe des in
der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals potenziellen Geld-
gebern Aufschluss über die Solidität einer Bank und wirkt
sich somit auf die Bedingungen aus, zu denen die Bank Fremd-
kapital aufnehmen kann.

Laut den Ausführungen der Kommission in der Entscheidung
„WestLB“ kann Eigenkapital, das nicht zur Geschäftsausweitung
verwendet werden kann, sondern lediglich das Ansehen der
Bank in den Augen der Gläubiger verbessert mit einer Garantie
verglichen werden. Dies würde zumindest eine Vergütung mit
einem Satz von 0,3 % nach Steuern erfordern (43).

3. Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten

Die begünstigte LSH ist in ihren wichtigsten Sparten auf regio-
naler, aber auch auf nationaler und internationaler Ebene tätig.
Die LSH bezeichnet sich selbst als Bank des Nordens und ist
neben dem Norden Deutschlands auch außerhalb Deutschlands
in Nordeuropa und im gesamten Ostseeraum tätig. Nach eige-
nen Angaben verfügt die LSH zu diesem Zweck über eine
Niederlassung in Kopenhagen und Stützpunkte in Stockholm,
Helsinki und Oslo. Darüber hinaus hat die LSH zum 1. Januar
1998 100 % des Aktienkapitals einer dänischen Investment-
Bank erworben.

Der Finanzdienstleistungssektor insgesamt ist durch eine zu-
nehmende Integration gekennzeichnet, und in wesentlichen
Teilbereichen ist der Binnenmarkt verwirklicht. Es herrscht star-
ker Wettbewerb zwischen Finanzinstituten verschiedener Mit-
gliedstaaten, der sich mit der Einführung der einheitlichen
Währung weiter verstärkt. Nach dem derzeitigen Informations-
stand ist wahrscheinlich, dass die Kapitalerhöhung Elemente
einer staatlichen Beihilfe enthält, durch die ein Marktteilnehmer
gegenüber aktuellen und potenziellen Wettbewerbern auch aus
anderen Mitgliedstaaten begünstigt wurde bzw. wird. Somit ist
auch davon auszugehen, dass der Wettbewerb verfälscht wird
— bzw. droht, verfälscht zu werden — und der Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Infolgedessen ist die
Maßnahme wahrscheinlich eine staatliche Beihilfe gemäß Arti-
kel 87 Absatz 1 EG-Vertrag.

4. Vereinbarkeit gemäß Artikel 87 und 86 EG-Vertrag

Artikel 87 des EG-Vertrags räumt Ausnahmen von dem Grund-
satz der Unvereinbarkeit von staatlichen Beihilfen mit dem
Gemeinsamen Markt ein. Jedoch ist keine der Ausnahme-
bestimmungen des Artikels 87 Absatz 2 EG-Vertrag in der
vorliegenden Situation anwendbar. Die in Frage stehenden
Maßnahmen haben keinen sozialen Charakter und werden
nicht an einzelne Verbraucher gewährt und sollen auch nicht
zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen
oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind,
dienen. Sie werden auch nicht zum Ausgleich der durch die
Teilung Deutschlands verursachten wirtschaftlichen Nachteile
gewährt.

Gleichfalls scheinen keine der Ausnahmebestimmungen des Ar-
tikels 87 Absatz 3 Buchstabe a), b), d) und e) EG-Vertrag
anwendbar. Die Beihilfe dient nicht zur Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebens-
haltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Un-
terbeschäftigung herrscht. Die Beihilfe dient auch nicht der
Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäi-
schen Interesse oder der Behebung einer beträchtlichen Störung
im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats. Die Beihilfe dient
nicht zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kultu-
rellen Erbes. Sie stellt auch keine sonstige Art von Beihilfen dar,
die der Rat durch eine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission bestimmt hat. Auch die Aus-
nahmeregelungen von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) des
EG-Vertrags scheinen nicht anwendbar. Zwar können Beihilfen
zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige
oder Wirtschaftsgebiete, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen,
genehmigt werden. Es ist der Kommission jedoch nicht be-
kannt, dass solche Beihilfen, beispielsweise zur Rettung oder
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten, hier
zum relevanten Zeitpunkt vorgelegen haben.
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Da weder Deutschland noch andere juristische oder natürliche
Personen vorgetragen haben, dass die LBB Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne des Artikels 86
Absatz 2 EG-Vertrag erbringt und mangels Informationen,
kann die Kommission derzeit nicht zu dem Schluss gelangen,
dass Beihilfen aufgrund von Artikel 86 Absatz 2 genehmigt
werden könnten. Es ist nicht nur der Fall, dass die Kommission
Zweifel hinsichtlich der Anwendbarkeit von Artikel 86 Absatz
2 EG-Vertrag hat. Sie hat derzeit auch überhaupt keinen
Grund, eine eigene Beurteilung vorzunehmen. Sofern sich an
dieser Faktenlage nichts ändert, beabsichtigt die Kommission
derzeit, keine weitere Prüfung dieses Aspekts vorzunehmen
und im Hinblick auf eine abschließende Entscheidung davon
auszugehen, dass dieser Punkt für die Beurteilung der in Frage
stehenden Maßnahme nicht relevant sind.

V. Schlussfolgerung

Auf der Grundlage des gegenwärtigen Informationsstands ist es
wahrscheinlich, dass die in Frage stehende Maßnahme eine
Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag ist,
die Anlass zu Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit
dem Gemeinsamen Markt gibt.

Die Kommission geht im Rahmen ihrer vorläufigen Beurteilung
und in Übereinstimmung mit Artikel 1 Buchstabe b) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 659/1999 davon aus, dass es sich bei der
Maßnahme, sofern sie eine Beihilfe ist, um eine neue und nicht
um eine bestehende Beihilfe handelt. In diesem Zusammenhang
weist die Kommission auch auf Artikel 15 Absatz 2 dieser
Verordnung hin und macht darauf aufmerksam, dass die Ver-
jährungsfrist durch die weiter oben beschriebenen Maßnahmen
unterbrochen wurde.

Da die potenzielle Beihilfe nicht angemeldet wurde und seit
ihrer Umsetzung wirksam ist, stellt die Kommission fest, dass
diese Eröffnungsentscheidung der aufschiebenden Wirkung des
Artikels 88 Absatz 3, letzter Satz, des EG-Vertrags im Hinblick
auf Deutschlands Verpflichtung, die Maßnahme bis zum Erlas-
sen einer abschließenden Entscheidung durch die Kommission
nicht durchzuführen, nichts hinzufügt.

Im Lichte der vorstehenden Überlegungen fordert die Kommis-
sion Deutschland im Rahmen des Verfahrens gemäß Artikel 88
Absatz 2 des EG-Vertrags auf, innerhalb eines Monats nach
Eingang dieses Schreibens eine Stellungnahme abzugeben und
alle für die Beurteilung der möglichen Beihilfemaßnahmen
sachdienlichen Informationen zu übermitteln.

Insbesondere wird die Bundesregierung aufgefordert, sämtliche
Informationen zu erteilen, die eine Hilfe bei der Beurteilung der

Beihilfemaßnahmen sein können, wobei vor allem die folgen-
den bisher fehlenden Informationen vorgelegt werden müssen:

— vollständige Übersicht über: 1. den genauen Wert sämtli-
cher übertragener Mittel, 2. den hiervon aufsichtsrechtlich
als haftendes Eigenkapital der LSH anerkannten Teil, 3. die
tatsächlichen für das Wettbewerbsgeschäft zur Verfügung
stehenden Beträge und 4. deren Inanspruchnahme durch
die LSH, 5. den gezahlten Zinssatz sowie die Vergütungen
(vor und nach Steuern) vom Zeitpunkt der Einbringung bis
2002 einschließlich;

— vollständige Übersicht über die in die Zweckrücklage Lie-
genschaften eingebrachten Kapitalmittel und deren auf-
sichtsrechtliche Einordnung durch das BAKred;

— Erklärung, wann genau und auf welcher Basis die Ver-
gütung für sämtliche eingebrachten Kapitalmittel festgelegt
wurden, einschließlich vorhandener Verhandlungsprotokol-
le;

— Ausführungen zur Berechnung der bisher vorgelegten An-
gaben zur Rentabilität (Eigenkapitalrendite) der LSH und
Vorlage entsprechender einheitlicher Rentabilitätsberech-
nungen für den gesamten Zeitraum 1990 bis 2002;

— detaillierte Angaben über die Entwicklung der Eigenmittel
und risikogewichteten Aktiva der LSH im Zeitraum vor
Einbringung der WKA- und WAK-Vermögen und ab dem
1. Januar 1991 bis 2002;

— detaillierte Angaben über die durch die LSH tatsächlich
belegbaren Kapitalmittel für den Zeitraum nach 1998;

— Auswirkungen des fehlenden Liquiditätscharakters des über-
tragenen Vermögens auf den Ertrag, der von einem markt-
wirtschaftlich handelnden Kapitalgeber für die Zuführung
des Vermögens verlangt werden kann sowie quantitative
Auswirkungen der Vorrangigkeit der Zweckrücklage für
die Aufgaben der IB;

— sämtliche Informationen, die die Besteuerung der in Frage
stehenden Transaktion betreffen und für ihre Beurteilung
relevant sind.

Ihre Behörden werden aufgefordert, unverzüglich eine Kopie
dieses Schreibens an den Beihilfeempfänger weiterzuleiten.

Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschiebende
Wirkung von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist
auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates,
dem zufolge jede unrechtmäßig gewährte Beihilfe vom Emp-
fänger zurückgefordert werden kann.“
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Angaben der Mitgliedstaaten über staatliche Beihilfen, die auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88

EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen gewährt werden

(2003/C 76/03)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Beihilfe Nr.: XS 04/02

Mitgliedstaat: Italien

Region: Aostatal

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen
Name des begünstigten Unternehmens: Regionale Interven-
tionen zur Unterstützung der Tätigkeiten in den Bereichen
Fremdenverkehr und Handel

Rechtsgrundlage: Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge-
samtbetrag der einem Unternehmen gewährten Einzelbei-
hilfe:

Kapitalzuschüsse: 3 950 000 EUR

Darlehen mit ermäßigtem Zinssatz: 5 000 000 EUR

Beihilfehöchstintensität:

Die Bruttobeihilfeintensität beträgt:

— 15 % für die kleinen Unternehmen,

— 7,5 % für die mittleren Unternehmen.

Wird die Investition von einem kleinen bzw. mittleren Unter-
nehmen aus dem Gebiet des Aostatals, welches in der italie-
nischen Regionalbeihilfekarte für den Zeitraum 2000—2006
aufgeführt ist, getätigt, so finden die in der Entscheidung der
Europäischen Kommission K(2000) 2752 endg. — Berichti-
gung vom 20. September 2000 — festgelegten Intensitäten
Anwendung

Bewilligungszeitpunkt: 10. Dezember 2001

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe:
Bis zum 30. Juni 2007

Zweck der Beihilfe: Förderung der Investitionen der KMU, die
in der Region in den Bereichen Fremdenverkehr und Handel
tätig sind

Betroffene Wirtschaftssektoren: Kleine und mittlere Unter-
nehmen, die in den Bereichen Fremdenverkehr und Handel
tätig sind

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Dipartimento Turismo, sport, commercio e trasporti
Direzione Strutture ricettive e attività economiche terziarie

Piazza Narbonne 3
I-11100 Aosta

Beihilfe Nr.: XS 05/02

Mitgliedstaat: Italien

Region: Valle d'Aosta

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen
Name des begünstigten Unternehmens: Regionale Interven-
tionen zur Unterstützung der kleinen und mittleren Unterneh-
men bei Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität, Umwelt
und Sicherheit. Änderungen des Regionalgesetzes Nr. 84 vom
7. Dezember 1993 (regionale Interventionen zur Förderung der
Forschung, Entwicklung und Qualität), zuletzt geändert durch
das Regionalgesetz Nr. 11 vom 18. April 2000

Rechtsgrundlage: Legge regionale 12 novembre 2001, n. 31

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge-
samtbetrag der einem Unternehmen gewährten Einzelbei-
hilfe:

1. 236 280 EUR für 2001

2. 472 450 EUR für 2002

3. 495 700 EUR jährlich ab 2003

Beihilfehöchstintensität:

Investitionen: Die Bruttobeihilfeintensität darf folgende Prozent-
sätze nicht überschreiten:

— 15 % für die kleinen Unternehmen,

— 7,5 % für die mittleren Unternehmen.

Wird die Investition von einem kleinen bzw. mittleren Unter-
nehmen aus dem Gebiet des Aostatals, welches in der italie-
nischen Regionalbeihilfekarte für den Zeitraum 2000—2006
aufgeführt ist, getätigt, so finden die in der Entscheidung der
Europäischen Kommission K(2000) 2752 endg. — Berichti-
gung vom 20. September 2000 — festgelegten Intensitäten
Anwendung.

Beratung und sonstige Unternehmensdienstleistungen: Der
Bruttobeihilfebetrag darf 50 % der für die Dienstleistungen an-
fallenden Kosten nicht überschreiten

Bewilligungszeitpunkt: 5. Dezember 2001

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe:
Bis zum 30. Juni 2007
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Zweck der Beihilfe: Förderung der Einführung von Qualitäts-
managementsystemen, von Umweltmanagementsystemen und
von Systemen zur Verwaltung der Betriebssicherheit in den
KMU

Betroffene Wirtschaftssektoren: Kleine und mittlere Unter-
nehmen im Industrie- und Dienstleistungsbereich

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde:

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Industria, artigianato ed energia
Servizio Assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione
professionale
Piazza della Repubblica 15
I-11100 Aosta

Beihilfe Nr.: XS 08/02

Mitgliedstaat: Italien

Region: Region Marken

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen
Name des begünstigten Unternehmens: EPPD, Ziel 2,
2000—2006 — Maßnahme 1.1: Beihilfen für produktive und
den Umweltschutz betreffende Investitionen von kleinen und
mittleren Industrie- und Handwerksbetrieben, Unterpunkt
1.1.2: Investitionsbeihilfen für produzierende und Produktions-
dienstleistungen erbringende Handwerksbetriebe

Rechtsgrundlage: Docup Ob. 2 2000—2006

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge-
samtbetrag der einem Unternehmen gewährten Einzelbei-
hilfe:

Jahr

Durchgängige Förderung Vorübergehende Förderung

ITL EUR ITL EUR

2001 6 540 797 724 3 378 040 2 000 000 000 1 032 914

2002 8 712 000 000 4 499 373 2 824 969 434 1 458 975

2003 8 000 000 000 4 131 655 1 551 064 484 801 058

2004 8 000 000 000 4 131 655 2 000 000 000 1 032 914

2005 8 000 000 000 4 131 655 1 623 966 082 838 708

2006 11 127 202 276 5 746 720 — —

Insge-
samt 50 380 000 000 26 019 099 10 000 000 000 5 164 569

Beihilfehöchstintensität: Nach der Verordnung (EG) Nr.
70/2001 gelten folgende Beihilfehöchstsätze: 15 % BSÄ für

kleine Unternehmen und 7,5 % BSÄ für mittlere Unternehmen;
in den Gebieten nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-
Vertrag: 8 % NSÄ + 10 % BSÄ für kleine Unternehmen und 8 %
NSÄ + 6 % BSÄ für mittlere Unternehmen

Bewilligungszeitpunkt: Datum der Bekanntmachung (Januar
2002)

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe:
Die Laufzeit der Regelung entspricht der Geltungsdauer der
Verordnung (EG) Nr. 70/2001; eine etwaige Verlängerung
wird gesondert angemeldet

Zweck der Beihilfe: Anreize zur Förderung produktiver In-
vestitionen von produzierenden und Produktionsdienstleistun-
gen erbringenden Handwerksbetrieben zwecks Erhöhung oder
Erhaltung des Beschäftigungsniveaus

Betroffene Wirtschaftssektoren:

1. Alle Branchen des verarbeitenden Gewerbes

2. Dienstleistungen

Ausgenommen sind Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung der in Anhang I
des Vertrags aufgeführten Erzeugnisse

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde:

Regione Marche, Servizio industria e artigianato, Via Tiziano
44, I-60100 Ancona, Tel. (0039-071) 80 61

Beihilfe Nr.: XS 10/02

Mitgliedstaat: Italien

Region: Toskana

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen
Name des begünstigten Unternehmens: Private Infrastruktur
für kulturelle Aktivitäten

Rechtsgrundlage:

— Decisione della giunta regionale n. 13 dell'11.7.2001 avente
ad oggetto «Reg. 1260/99 — Docup Ob. 2 — Anni
2000—2006. Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto»

— Decisione della giunta regionale n. 25 del 28.12.2001
avente ad oggetto «Direttive per l'attuazione della misura
di aiuti per infrastrutture private per le attività culturali»

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge-
samtbetrag der einem Unternehmen gewährten Einzelbei-
hilfe: 9 105 240 EUR für den Zeitraum 2001—2006 bzw.
etwa 1 517 540 EUR jährlich
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Beihilfehöchstintensität:

1. Im Einklang mit den Schwellenwerten und Verfahren der
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission (ABl. L 10
vom 13.1.2001, S. 33) werden die Beihilfen in folgender
Höhe gewährt:

a) für Kleinunternehmen, natürliche Personen, Vereine und
gemeinnützige Einrichtungen: 15 % der Ist-Aufwendun-
gen für die Durchführung des beihilfefähigen Vorhabens;

b) für mittlere Unternehmen: 7,5 % der Ist-Aufwendungen
für die Durchführung des beihilfefähigen Vorhabens.

2. In den Gebieten nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c)
(ex-Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c)) EG-Vertrag werden
die Beihilfen für Begünstigte nach Absatz 1 Buchstabe a)
bis zu einer Höhe von 25 % der Ist-Aufwendungen für die
Durchführung des beihilfefähigen Vorhabens und für Be-
günstigte nach Absatz 1 Buchstabe b) bis zu einer Höhe
von 17,5 % der Ist-Aufwendungen für die Durchführung
des beihilfefähigen Vorhabens gewährt.

Zur Definition kleiner und mittlerer Unternehmen siehe Emp-
fehlung 96/280/EG der Europäischen Kommission.

Die Güter, die Gegenstand der beihilfefähigen Maßnahmen
sind, bleiben für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Modalitäten
dieses Zugangs werden in Verwaltungsakten der Region Tos-
kana oder im Einzelfall in entsprechenden Vereinbarungen zwi-
schen den Eigentümern der Güter und den zuständigen Kom-
munalbehörden nach bestimmten Vorgaben der Region Tos-
kana festgelegt

Bewilligungszeitpunkt: Januar 2002, Zeitpunkt des Eingangs
der Kommissionsantwort

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe:
2002—2006. Der Verwaltungsentscheid über den Beihilfe-
anspruch des Begünstigten muss spätestens am 31. Dezember
2006 ergangen sein

Zweck der Beihilfe: Kapitalbeihilfen für Eigentümer von Kul-
turgütern, die zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung stehen.

Beihilfen zu materiellen und immateriellen Investitionen
zwecks

1. Aufwertung von Kulturgütern in privatem Eigentum im
Sinne von Titel I des „Testo unico delle disposizioni legis-
lative in materia di beni culturali e ambientali“ (Gesetzes-
dekret Nr. 490 vom 29.10.1999) gemäß Artikel 9 der Ver-
fassung der Italienischen Republik;

2. öffentlicher Nutzung der vorgenannten Kulturgüter, auch zu
Bildungszwecken und für regionale Investitionsvorhaben zu-
gunsten von Kulturgütern und -aktivitäten; zur Regelung des
öffentlichen Zugangs der von der Gemeinschaft finanzierten
Kulturgüter müssen die Antragsteller gemäß geltendem Ge-
setz die entsprechenden Auflagen im Einvernehmen mit den
Kommunalbehörden, die die öffentliche Nutzung der geför-
derten Kulturgüter anstreben, akzeptieren und veröffent-
lichen;

3. Förderung neuer Wirtschaftstätigkeiten zur Verwaltung von
Diensten, über die die Öffentlichkeit Zugang zu Kulturgü-
tern erhält

Betroffene Wirtschaftssektoren:

ISTAT-Kodex 1991

— Gruppe F — „Baugewerbe“

— Gruppe K — „Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermie-
tung beweglicher Sachen, Datenverarbeitung, Forschung so-
wie sonstige freiberufliche und unternehmerische Tätigkei-
ten“, nur Untergruppe 72 „Datenverarbeitung und Daten-
banken“

— Gruppe O — „Sonstige öffentliche, soziale und persönliche
Dienstleistungen“, nur Untergruppe 92.5 „Bibliotheken, Ar-
chive, Museen und sonstige Kultureinrichtungen“

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde:

Regione Toscana
Dipartimento Politiche formative e beni culturali
Servizio Beni culturali
Via Farini 8
I-50121 Firenze

Beihilfe Nr.: XS 19/02

Mitgliedstaat: Italien

Region: Region Ligurien

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen
Name des begünstigten Unternehmens: Maßnahme 1.2 „Bei-
hilfen für produktive Investitionen“ — Untermaßnahme B 2)
„Unterstützung kleiner Investitionen“

Rechtsgrundlage:

— Docup Ob. 2 Regione Liguria 2000-2006 approvato con
decisione Commissione europea C(2001) 2044 del
7.9.2001;

— Complemento di programmazione del Docup Ob. 2 Re-
gione Liguria 2000-2006, approvato con deliberazione
Giunta regionale n. 1404 del 30.11.2001;
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— Bando della misura 1.2 «Aiuti agli investimenti produttivi»
— Sottomisura B 2) «Sostegno a piccoli investimenti», ap-
provato con deliberazione della Giunta regionale n. 93
dell'11.2.2002

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge-
samtbetrag der einem Unternehmen gewährten Einzelbei-
hilfe: Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt
53 034 782,66 EUR und werden wie folgt aufgeteilt:

— 7 587 283,47 EUR ist der durchschnittliche Jahresbetrag
der öffentlichen Ausgaben für den Zeitraum 2002—2006
(Ziel-2-Fördergebiete und Fördergebiete im Sinne von Arti-
kel 87 Absatz 3 Buchstabe c))

— 3 774 591,33 EUR ist der durchschnittliche Jahresbetrag
der öffentlichen Ausgaben für den Zeitraum 2002—2005
(Fördergebiete mit Übergangsunterstützung — Phasing-out)

Beihilfehöchstintensität:

— Zum Nullsatz rückzahlbare Beihilfe mit einer Höchstinten-
sität von 15 % BSÄ bzw. 7,5 % BSÄ für die kleinen bzw.
mittleren Unternehmen in Ziel-2-Fördergebieten und För-
dergebieten mit Übergangsunterstützung (Phasing-out),
von 8 % NSÄ + 10 % BSÄ bzw. von 8 % NSÄ + 6 % BSÄ
für die kleinen bzw. mittleren Unternehmen in Fördergebie-
ten im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) des
EU-Vertrags.

— Verlorener Zuschuss für den Erwerb von speziellen Bera-
tungsdienstleistungen im Umfang von 50 % der förderfähi-
gen Kosten, wobei ein Höchstbetrag von 26 000 EUR nicht
überschritten werden darf

Bewilligungszeitpunkt: 30. April 2002

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe:

31.12.2005: Fördergebiete mit Übergangsunterstützung (Pha-
sing-out)

31.12.2006: Ziel-2-Fördergebiete und Fördergebiete im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c)

Zweck der Beihilfe: Mit der Untermaßnahme sollen Investi-
tionen unterstützt werden, welche der Entwicklung und dem
Ausbau der KMU förderlich sind, die Wettbewerbsfähigkeit er-
höhen und die Internationalisierung der KMU vorantreiben

Betroffene Wirtschaftssektoren:

— Industrie- und Handwerksunternehmen, die Aktivitäten in
den folgenden in der „ISTAT-Systematik der Wirtschafts-
zweige 1991“ aufgeführten Abschnitten ausüben: C „Berg-
bau“, D „Verarbeitendes Gewerbe“, E „Erzeugung und Ver-
teilung von elektrischer Energie, Gas und Wasser (begrenzt
auf die Kategorie 40.10 und 40.30)“, F „Baugewerbe“

— Unternehmen im Fremdenverkehrsgewerbe mit Ausnahme
der beruflichen Tätigkeiten, die wie folgt identifiziert und
definiert sind: Hotels, Hotelferienwohnungen, Campings, Fe-
riendörfer, Ferienparks, Zimmervermietungen, Ferienhäuser
und Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Berghütten und
Schutzhütten für Wanderer, Ferienhäuser und kleine Pick-
nickbereiche — mit Ausnahme von „bed and breakfast“ —
Gasthäuser, Rastplätze mit entsprechender Ausstattung so-
wie Badeanlagen

— Unternehmen, die Dienstleistungen für die Produktion er-
bringen

Interventionen zugunsten der Sektoren, die landwirtschaftliche
Erzeugnisse und Fischereierzeugnisse (Anhang I des EU-Ver-
trags) herstellen, verarbeiten und vermarkten, und zugunsten
des Kohlenbergbaus, der Stahlindustrie, des Schiffbaus, der
Kunstfaserindustrie, der Kfz-Industrie und des Verkehrs sind
ausgeschlossen

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde:

FILSE — Finanziaria Ligure per lo Sviluppo economico
Via Peschiera, 16
I-16122 Genova
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Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrags

Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden

(2003/C 76/04)

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Frankreich

Beihilfe Nr.: N 3/03

Titel: Beihilfen zugunsten der Restrukturierung des Geflügel-
sektors

Zielsetzung: Kapazitätsreduzierungen mit wirtschaftlichen,
hygiene- und umweltbezogenen Zielen

Haushaltsmittel: 6 000 000 EUR

Beihilfeintensität oder -höhe: 14 EUR/m2 pro stillgelegtes
Gebäude

Laufzeit: Zwei Jahre

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Deutschland

Beihilfe Nr.: N 07/03

Titel: Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
im ökologischen Landbau

Zielsetzung: Schließung von Wissens- und Erfahrungslücken
im ökologischen Landbau und nachhaltige Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit des Ökolandbaus von der Erzeugung bis zum
Absatz

Rechtsgrundlage: Richtlinie zur Durchführung des Programms
zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben so-
wie von Maßnahmen zum Technologie- und Wissenstransfer
im ökologischen Landbau — Teil A: Vorhaben im Bereich
der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Produkten
des Anhangs I des EG-Vertrags

Haushaltsmittel: 45 Mio. EUR

Beihilfeintensität oder -höhe: Unterschiedlich

Laufzeit: Bis 31. Dezember 2008

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 24.2.2003

Mitgliedstaat: Spanien (Kantabrien)

Beihilfe Nr.: N 13/03

Titel: Beihilfen für den Bau von Reinigungsanlagen für Tier-
transportfahrzeuge

Zielsetzung: Förderung von Investitionen in Reinigungsanla-
gen für Tiertransportfahrzeuge

Rechtsgrundlage: Proyecto de orden por la que se regulan y
convocan ayudas a la instalación y adecuación de centros de
limpieza y desinfección de los vehículos destinados al trans-
porte de animales en la Comunidad de Cantabria

Haushaltsmittel: 216 000 EUR pro Jahr

Beihilfeintensität oder -höhe: 35 % der Kosten

Laufzeit: Unbestimmt

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Spanien

Beihilfe Nr.: N 357/02

Titel: Beihilfen für Vereinigungen für den Tiergesundheits-
schutz

Zielsetzung: Durchführung von Hygieneprogrammen durch
Vereinigungen zur Gesundheitsüberwachung in der Tierhaltung
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Rechtsgrundlage: Proyecto de Real Decreto por el que se
establece la normativa básica de las subvenciones estatales des-
tinadas al fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas

Haushaltsmittel: 9 616 194 EUR jährlich

Beihilfeintensität oder -höhe: Bis zu 50 %

Laufzeit: Unbestimmt

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 24.2.2003

Mitgliedstaat: Niederlande

Beihilfe Nr.: N 521/02

Titel: Schweinehaltung 2000

Zielsetzung: Technische Hilfe für Schweinehalter

Rechtsgrundlage: Kaderwet LNV-subsidies (artikel 2 en 5, on-
derdeel a))

Haushaltsmittel: Höchstens 45 378,02 EUR

Beihilfeintensität oder -höhe: 50 %

Laufzeit: Einmalig

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Italien (Molise)

Beihilfe Nr.: N 576/02

Titel: Vorschriften zur Förderung und Entwicklung der Bienen-
haltung

Zielsetzung: Förderung der Bienenhaltung in der Region Mo-
lise

Rechtsgrundlage: Disegno di legge regionale n. 89 del 2002

Haushaltsmittel: 200 000 EUR für 2002

Beihilfeintensität oder -höhe: Unterschiedlich je nach Maß-
nahme

Laufzeit: Fünf Jahre

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Italien (Toskana)

Beihilfe Nr.: N 628/02

Titel: Maßnahmen zugunsten von Tierhaltern, die sich an der
serologischen Kontrolle und Impfung gegen Blauzunge betei-
ligen

Zielsetzung: Beihilfen zur Entschädigung von Landwirten für
den Verlust von Tieren wegen der Pflichtimpfung. Ausgleichs-
zahlung für freiwillige Beteiligung an der serologischen Unter-
suchung auf Blauzunge

Rechtsgrundlage: Legge regionale n. 24 del 9 ottobre 2002
(ex disegno di legge regionale n. 12/2002)

Haushaltsmittel: 400 000 EUR (200 000 EUR jeweils 2002
und 2003)

Beihilfeintensität oder -höhe: Unterschiedlich je nach Maß-
nahme

Laufzeit: Bis 31. Dezember 2003

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Spanien (Navarra)

Beihilfe Nr.: N 637/02

Titel: Beihilfen für die Aufgabe der Milcherzeugung

Zielsetzung: Anpassung der Milcherzeugung durch endgültige
Aufgabe der Milcherzeugung gemäß Artikel 8 der Verordnung
(EG) Nr. 3950/92

Rechtsgrundlage: Proyecto de orden Foral por la que se
aprueba un programa de abandono voluntario y definitivo de
la producción lechera
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Haushaltsmittel: 90 151,82 EUR

Beihilfeintensität oder -höhe: Je nach Beihilfe unterschiedlich

Laufzeit: 2003

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 24.2.2003

Mitgliedstaat: Vereinigtes Königreich

Beihilfe Nr.: N 659/02

Titel: Samenbank im Rahmen des staatlichen Programms zur
Bekämpfung von Scrapie (NSP) und im Rahmen des Plans zur
Bekämpfung von Scrapie in Nordirland (NISP)

Zielsetzung: Ziel des betreffenden Projekts ist der Aufbau ei-
ner Samenbank, mit der sichergestellt werden soll, dass wirt-
schaftlich rentable Schafbestände aufgebaut und in den natio-
nalen Schafbestand aufgenommen werden können, wenn im
Fall einer künftigen Tierseuche (TSE oder andere) aus dem
nationalen Schafbestand beseitigte Genotypen benötigt werden

Rechtsgrundlage: Nicht staatliche Maßnahme

Haushaltsmittel: 1 466 000 GBP (2 219 195 EUR)

Beihilfeintensität oder -höhe: Bis zu 100 %

Laufzeit: 2002 bis 2007

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Frankreich

Beihilfe Nr.: N 718/02

Zielsetzung: Förderung der Hygienemaßnahmen für den
Schlachtgeflügelsektor, die in der Qualitätscharta des nationalen
französischen Brütereiverbandes (Syndicat national français des
accouveurs — SNA) festgelegt wurden, und Durchführung von
Investitionen zur Vorbeugung gegen Hygienerisiken bei den
Zuchttieren

Haushaltsmittel: 275 000 EUR je Dreijahreszeitraum

Beihilfeintensität oder -höhe: 25 % des Ausgabenbetrags
ohne Steuern bei einem Höchstbetrag von 7 700 EUR je Brü-
terei für die Investitionen und 50 % für die Kosten der tech-
nischen Hilfe mit einem Höchstbetrag von 100 000 EUR je
Dreijahreszeitraum

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Frankreich

Beihilfe Nr.: N 719/02

Titel: Förderung der genetischen Weiterentwicklung in Schwei-
nezuchtbetrieben

Zielsetzung: Förderung der Verbesserung der genetischen
Qualität des Schweinebestands

Haushaltsmittel: 750 000 EUR

Beihilfeintensität oder -höhe: 40 % der förderfähigen Aus-
gaben für die Investitionen in Tierzuchtzentren und 50 % der
Kosten für technische Hilfe mit einem Höchstbetrag von
100 000 EUR je Dreijahreszeitraum

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Frankreich

Beihilfe Nr.: N 732/02

Titel: Beihilfen zum Erwerb von genetisch hochwertigen
Zuchttieren — C.G. Cher

Zielsetzung: Übernahme eines Teils der Anschaffungskosten
für Tiere, die im Charolais-Zuchtbuch eingetragen sind

Haushaltsmittel: 45 000 EUR jährlich
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Beihilfeintensität oder -höhe: 15 % (höchstens 40 %)

Laufzeit: Drei Jahre

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 24.2.2003

Mitgliedstaat: Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern)

Beihilfe Nr.: N 793/02

Titel: Beihilfe für die Vernichtung von Tierkörpern

Zielsetzung: Ausgleich für finanzielle, durch Sonderausgaben
für die Entsorgung von besonderem Risikomaterial sowie
Fleisch- und Knochenmehl gemäß dem Gemeinschaftsrecht be-
dingte Verluste der Tierhalter

Rechtsgrundlage: Zuwendungsbescheid des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern; Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklen-
burg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. April 2000 (GVOBI. M-V S. 159) in Verbindung mit den
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung

Haushaltsmittel: 1 890 000 EUR

Beihilfeintensität oder -höhe: 33,33 % der gesamten Entsor-
gungskosten

Laufzeit: Ein Jahr (1.1.2003 bis 31.12.2003)

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.2.2003

Mitgliedstaat: Italien (Lombardei)

Beihilfe Nr.: N 808/02

Titel: Beihilfe für Tierhalter, deren Betriebe von Geflügelpest
betroffen sind; Regionalerlass 11427 vom 29.11.2002

Zielsetzung: Ausgleich von Einkommensverlusten bei Züch-
tern von Geflügel und Wild, die von Geflügelpest betroffen sind

Rechtsgrundlage: Legge regionale n. 7/2000 «misure regionali
di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica
colpiti dall'influenza aviaria — indennizzi per mancato reddito»
e delibera 11427 del 29.11.2002

Haushaltsmittel: 5 000 000 EUR für die ersten drei Jahre

Beihilfeintensität oder -höhe: Bis zu 80 % der Verluste

Laufzeit: Zehn Jahre

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 19.2.2003

Mitgliedstaat: Deutschland (Saarland)

Beihilfe Nr.: N 386/02

Titel: Beihilfe zu den Kosten, die Schlachthöfen für die un-
schädliche Beseitigung von spezifiziertem Risikomaterial entste-
hen

Zielsetzung: Die Beihilfe soll alle Kosten abdecken, die den
Schlachthöfen im Saarland in den Jahren 2001 und 2002 für
die unschädliche Beseitigung von spezifiziertem Risikomaterial
von Rinder, Ziegen und Schafen entstanden sind

Rechtsgrundlage: Ein Beschluss der Saarländischen Landes-
regierung

Haushaltsmittel: Bis zu 100 000 EUR für 2001 und 2002

Beihilfeintensität oder -höhe: 100 % der nachgewiesenen
Kosten

Laufzeit: Bis Ende 2002

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache COMP/M.3086 — Gaz de France/Preussag Energie)

(2003/C 76/05)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Am 20. März 2003 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 (2),
bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Das Unternehmen Gaz de France
(„GdF“, Frankreich) erwirbt im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der genannten Verordnung die
Kontrolle über die deutschen Aktivitäten des zur TUI Group gehörenden Unternehmens Preussag Energie
GmbH („PEG“, Deutschland) durch Kauf von Anteilsrechten.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— GdF: Exploration/Produktion, Lagerung, Transport, Vertrieb und Lieferung von Erdgas;

— PEG: Exploration, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Erdöl und Erdgas, vorgelagerter Pipeline-
Transport von Erdgas und Erdöl, Weiterverarbeitung und Gaslagerung, jeweils in Deutschland.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass der angemeldete Zusammenschluss
unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich allerdings vor.

4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffent-
lichung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder
auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.3086 — Gaz de France/Preussag Energie, an
folgende Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb,
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle,
J-70,
B-1049 Brüssel.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache COMP/M.3135 — SGAM 4D/Guggenhein/IES)

Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall

(2003/C 76/06)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Am 19. März 2003 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 (2),
bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Das irische Unternehmen SGAM 4D,
das von Société Générale (Frankreich) kontrolliert wird, und das Unternehmen Guggenhein Consultadoria e
Servicos Lda („Guggenhein“, Portugal) erwerben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der
genannten Verordnung die gemeinsame Kontrolle über das Unternehmen Italiana Energia e Servizi SpA
(„IES“, Italien) durch Kauf von Anteilsrechten nach einer Kapitalerhöhung bei IES.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— SGAM 4D: Kapitalfonds mit einem Portfolio, überwiegend im Öl- und Gassektor;

— Société Générale: französische Universalbank mit Aktivitäten im Bereich Endkundengeschäft, Asset
Management, Investment Banking und Corporate Finance;

— Guggenhein: Rechnungswesen und Finanzdienstleistungen, Unternehmensberatung, Management von
Finanzbeteiligungen;

— IES: Raffinierung, Marketing, Vertrieb und Transport von Rohölprodukten.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass der angemeldete Zusammenschluss
unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich allerdings vor. Die Sache kommt für ein vereinfachtes Verfahren im Sinne der Bekanntmachung der
Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 des Rates (3) in Frage.

4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffent-
lichung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder
auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.3135 — SGAM 4D/Guggenhein/IES, an
folgende Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb,
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle,
J-70,
B-1049 Brüssel.
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Auszug aus Entscheidungen der Gemeinschaft über die Zulassung von Arzneimitteln vom 15.
Februar 2003 bis 15. März 2003

(Veröffentlichung gemäß Artikel 12 bzw. Artikel 34 der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates (1))

(2003/C 76/07)

— Erteilung einer Zulassung (Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93): Annahme

Datum der
Entscheidung

Bezeichnung des
Arzneimittels Zulassungsinhaber Registriernummer im

Gemeinschaftsverzeichnis
Datum der
Mitteilung

4.3.2003 Vivanza Bayer AG
D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012 6.3.2003

6.3.2003 Levitra Bayer AG
D-51368 Leverkusen

EU/1/03/248/001-012 10.3.2003

6.3.2003 Hepsera Gilead Sciences International Ltd
Cambridge CB1 6GT
United Kingdom

EU/1/03/251/001 10.3.2003

— Änderung einer Zulassung (Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93): Annahme

Datum der
Entscheidung

Bezeichnung des
Arzneimittels Zulassungsinhaber Registriernummer im

Gemeinschaftsverzeichnis
Datum der
Mitteilung

17.2.2003 Viramune Boehringer Ingelheim International
GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/055/001-002 19.2.2003

17.2.2003 Zeffix Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
United Kingdom

EU/1/99/114/001-003 19.2.2003

17.2.2003 Replagal TKT Europe-5S AB
Rinkebyvägen 11B
S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-003 19.2.2003

17.2.2003 Caspofungin MSD Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road
Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
United Kingdom

EU/1/01/196/001-003 19.2.2003

17.2.2003 Evra Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse

EU/1/02/223/001-003 19.2.2003

DEC 76/24 Amtsblatt der Europäischen Union 28.3.2003

(1) ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 1.



Datum der
Entscheidung

Bezeichnung des
Arzneimittels Zulassungsinhaber Registriernummer im

Gemeinschaftsverzeichnis
Datum der
Mitteilung

17.2.2003 Replagal TKT Europe-5S AB
Rinkebyvägen 11B
S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-003 19.2.2003

24.2.2003 NutropinAq IPSEN Limited
190 Bath Road
Slough
Berkshire SLI 3XE
United Kingdom

EU/1/00/164/001-002 26.2.2003

24.2.2003 Xigris Eli Lilly Nederland BV
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/02/225/001-002 26.2.2003

24.2.2003 Vfend Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/02/212/025 27.2.2003

3.3.2003 Keppra UCB SA
Allée de la recherche 60
B-1070 Bruxelles

EU/1/00/146/027 5.3.2003

3.3.2003 Levviax Aventis Pharma SA
20, avenue Raymond Aron
F-92160 Antony

EU/1/01/192/001-004 5.3.2003

4.3.2003 Ketek Aventis Pharma SA
20, avenue Raymond Aron
F-92160 Antony

EU/1/01/191/001-004 6.3.2003

4.3.2003 Xenical Roche Registration Limited
40 Broadwater Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 3AY
United Kingdom

EU/1/98/071/001-006 6.3.2003

4.3.2003 Tractocile Ferring AB
Soldattorpsvägen 5
Box 30 047
S-200 61 Limhamn

EU/1/99/124/001-002 6.3.2003

4.3.2003 Evra Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse

EU/1/02/223/001-003 6.3.2003

4.3.2003 Rebif Serono Europe Ltd
56 Marsh Wall
London E14 9TP
United Kingdom

EU/1/98/063/001-006 6.3.2003

4.3.2003 Lantus Aventis Pharma Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/00/134/001-012 7.3.2003
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Datum der
Entscheidung

Bezeichnung des
Arzneimittels Zulassungsinhaber Registriernummer im

Gemeinschaftsverzeichnis
Datum der
Mitteilung

4.3.2003 Renagel Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/123/001-011 6.3.2003

4.3.2003 Luveris Serono Europe Ltd
56 Marsh Wall
London E14 9TP
United Kingdom

EU/1/00/155/001-006 6.3.2003

6.3.2003 Cetrotide Serono Europe Ltd
56 Marsh Wall
London E14 9TP
United Kingdom

EU/1/99/100/001-003 10.3.2003

6.3.2003 PritorPlus Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
United Kingdom

EU/1/02/215/001-010 10.3.2003

6.3.2003 Pritor Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
United Kingdom

EU/1/98/089/001-016 10.3.2003

6.3.2003 Temodal Schering Plough Europe
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles

EU/1/98/096/001-008 10.3.2003

7.3.2003 Karvezide Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/085/001-010 11.3.2003

7.3.2003 Karvea Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/97/049/001-015 11.3.2003

7.3.2003 Aprovel Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb
SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/97/046/001-015 11.3.2003

7.3.2003 CoAprovel Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb
SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/086/001-010 11.3.2003

7.3.2003 Simulect Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/98/084/002 11.3.2003

7.3.2003 NeuroBloc Elan Pharma International Ltd
WIL House
Shannon Business Park
Shannon
County Clare
Ireland

EU/1/00/166/001-003 11.3.2003
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— Erteilung einer Zulassung (Artikel 34 der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93): Annahme

Datum der
Entscheidung

Bezeichnung des
Arzneimittels Zulassungsinhaber Registriernummer im

Gemeinschaftsverzeichnis
Datum der
Mitteilung

6.3.2003 ProteqFlu-Te Merial
17, rue Bourgelat
F-69002 Lyon

EU/2/03/038/001-004 10.3.2003

6.3.2003 ProteqFlu Merial
17, rue Bourgelat
F-69002 Lyon

EU/2/03/037/001-004 10.3.2003

Jeder Interessent erhält auf Anfrage einen Bericht über die Beurteilung der betreffenden Arzneimittel sowie
die entsprechenden Entscheidungen. Anfragen sind an folgende Adresse zu richten:

Europäische Agentur zur Beurteilung von Arzneimitteln
7, Westferry Circus
Canary Wharf
London E14 4HB
Vereinigtes Königreich.

Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrags

Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden

(2003/C 76/08)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Datum der Annahme des Beschlusses: 11.3.2003

Mitgliedstaat: Italienische Republik

Beihilfe Nr.: N 19/03

Titel: Verlängerung einer Regelung zur Ermäßigung der Sozial-
abgaben in der Seekabotage

Zielsetzung: Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der auf dem
Sektor der Seekabotage tätigen Reeder

Rechtsgrundlage: Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Haushaltsmittel: Maximal 20 Mio. EUR jährlich

Beihilfeintensität oder -höhe: 25 %

Laufzeit: Ein Jahr

Andere Angaben: Verlängerung einer von der Kommission
bereits für den Zeitraum 1999—2002 genehmigten Regelung

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 20.12.2002

Mitgliedstaat: Deutschland (Niedersachsen)

Beihilfe Nr.: N 559/02

Titel: Leitlinien für Zuschüsse im Rahmen des „Wirtschafts-
und Umweltschutzprogramms“ des Fonds für Unternehmens-
entwicklung (Teilbereich Ökologie)

Zielsetzung: Entwicklung innovativerer Produktionsmethoden
zur effizienten Nutzung natürlicher Ressourcen und als Ersatz
für umweltschädliche Stoffe
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Rechtsgrundlage: §§ 23 und 24 der Niedersächsischen Lan-
deshaushaltsordnung

Haushaltsmittel: Im Jahr 2003 bis zu 3,359 Mio. EUR für
Zuschüsse und 5,624 Mio. EUR für zinsgünstige Darlehen

Beihilfeintensität oder -höhe: Bis zu 30 % brutto der beihilfe-
fähigen Kosten zuzüglich eines Aufschlags von 10 % brutto für
KMU und 5 % brutto für in Fördergebieten ansässige Unterneh-
men

Laufzeit: Bis zum 31.12.2007

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 27.11.2002

Mitgliedstaat: Deutschland

Beihilfe Nr.: N 565/02

Titel: BTU — Beteiligungskapital für kleine Technologieunter-
nehmen

Zielsetzung: FuE- und KMU-Förderung: Erleichterung des Zu-
gangs kleiner Technologiefirmen zu Risikokapital

Rechtsgrundlage: ERP-Haushaltsplangesetz

Haushaltsmittel: 195,2 Mio. EUR (keine Aufstockung der
Haushaltsmittel seit der letzten Genehmigung)

Laufzeit: 30.6.2006

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 19.2.2003

Mitgliedstaat: Vereinigtes Königreich

Beihilfe Nr.: N 588/02

Titel: Beihilfe für den Fernbusverkehr

Zielsetzung: Ausgleichszahlungen an die Betreiber von Linien-
diensten im Fernbusverkehr unter der Bedingung, dass Senioren
und Behinderten der halbe Fahrpreis gewährt wird

Rechtsgrundlage: Section 154 of the Transport Act 2000

Haushaltsmittel: 12 Mio. GBP (18,7 Mio. EUR) jährlich

Beihilfeintensität oder -höhe: Keine Angabe

Laufzeit: Unbegrenzt

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 15.11.2002

Mitgliedstaat: Deutschland

Beihilfe Nr.: N 633/02

Titel: Förderung innovativer Netzwerke: InnoNet

Zielsetzung: Förderung der Zusammenarbeit, insbesondere
zwischen KMU und Forschungseinrichtungen, im Hinblick auf
die raschere Umsetzung von FuE-Ergebnissen in marktfähige
Erzeugnisse, Verfahren und Dienstleistungen

Rechtsgrundlage: Bundeshaushaltsordnung

Haushaltsmittel: 2003: 13 Mio. EUR; 2004: 16 Mio. EUR;
2005: 20 Mio. EUR; ab 2006: jährlich 25 Mio. EUR

Beihilfeintensität oder -höhe: Maßnahme stellt überwiegend
keine staatliche Beihilfe dar; mögliche Beihilfeeffekte sind sehr
gering

Laufzeit: 1.1.2003 bis 31.12.2012

Die rechtsverbindliche(n) Sprachfassung(en) des Beschlusses,
aus der/denen alle vertraulichen Angaben gestrichen wurden,
finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION

Ergebnisse des Verkaufs von Weinalkohol aus öffentlichen Beständen

(2003/C 76/09)

Entscheidung der Kommission vom 8. November 2001

Ausschreibung Nr. 41/2001 EG für neue industrielle Verwendungen, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr.
1847/2001

Verwendung: Herstellung von Backhefe

Zuschlagsempfänger Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

SIL Fala
BP 189 — 8, rue de Saint-Nazaire
F-67100 Strasbourg

15 000
Rohalkohol

9,25

SI Lesaffre
BP 3029 — 137, rue Gabriel-Péri
F-59703 Marcq-en-Barœul Cedex

45 000
Rohalkohol

9,25

Entscheidung der Kommission vom 30. Januar 2002

Ausschreibung Nr. 42/2001 EG für neue industrielle Verwendungen, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr.
2371/2001

Verwendung: Herstellung von Backhefe

Zuschlagsempfänger Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

SI Lesaffre
BP 3029 — 137, rue Gabriel-Péri
F-59703 Marcq-en-Barœul Cedex

50 000
Rohalkohol

9,25

Fould-Springer
BP 17 — 103, rue Jean-Jaurès
F-94701 Maisons-Alfort Cedex

40 000
Rohalkohol

9,25

Entscheidung der Kommission vom 17. Juni 2002

Zuschlag für die Partie Nr. 12/2002 EG der öffentlichen Versteigerungen für Alkohol zur Verwendung als
Bioethanol in der Gemeinschaft, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr. 774/2002

Verwendung: Kraftstoffsektor

Zugelassenes Unternehmen Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

Ecocarburantes Españoles SA
Poligono Industrial Cabezo Cortado
Avenida del Este s/n
E-3010 Espinardo (Murcia)

300 000 19,00
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Entscheidung der Kommission vom 17. Juni 2002

Zuschlag für die Partie Nr. 13/2002 EG der öffentlichen Versteigerungen für Alkohol zur Verwendung als
Bioethanol in der Gemeinschaft, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr. 774/2002

Verwendung: Kraftstoffsektor

Zugelassenes Unternehmen Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

SEKAB (Svensk Etanolkemi AB)
Hörneborgsvägen 11
S-891 26 Örnsköldsvik

50 000 19,00

Entscheidung der Kommission vom 24. September 2002

Ausschreibung Nr. 43/2002 EG für neue industrielle Verwendungen, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr.
1270/2002

Verwendung: Herstellung von Backhefe

Zuschlagsempfänger Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

SIL Fala
BP 189 — 8, rue de Saint-Nazaire
F-67100 Strasbourg

12 490
Rohalkohol

8,40

SI Lesaffre
BP 3029 — 137, rue Gabriel-Péri
F-59703 Marcq-en-Barœul Cedex

75 000
Rohalkohol

8,40

Entscheidung der Kommission vom 31. Januar 2003

Zuschlag für die Partie Nr. 15/2002 EG der öffentlichen Versteigerungen für Alkohol zur Verwendung als
Bioethanol in der Gemeinschaft, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr. 2328/2002

Verwendung: Kraftstoffsektor

Zugelassenes Unternehmen Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

Ecocarburantes Españoles SA
Crtr N-343, Km. 7,5
Valle de Escombreras
E-30350 Cartagena

250 000 19,00

Entscheidung der Kommission vom 31. Januar 2003

Zuschlag für die Partie Nr. 16/2002 EG der öffentlichen Versteigerungen für Alkohol zur Verwendung als
Bioethanol in der Gemeinschaft, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr. 2328/2002

Verwendung: Kraftstoffsektor

Zugelassenes Unternehmen Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

SEKAB (Svensk Etanolkemi AB)
Hörneborgsvägen 11
S-891 26 Örnsköldsvik

50 011,98 19,00
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Entscheidung der Kommission vom 31. Januar 2003

Zuschlag für die Partie nr. 17/2002 EG der öffentlichen Versteigerungen für Alkohol zur Verwendung als
Bioethanol in der Gemeinschaft, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr. 2328/2002

Verwendung: Kraftstoffsektor

Zugelassenes Unternehmen Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

Altia Corporation
Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki

30 000 19,00

Entscheidung der Kommission vom 3. Februar 2003

Ausschreibung Nr. 44/2002 EG für neue industrielle Verwendungen, eröffnet mit der Verordnung (EG) Nr.
2299/2002

Verwendung: Herstellung von Backhefe

Zuschlagsempfänger Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

SIL Fala
BP 189 — 8, rue de Saint-Nazaire
F-67100 Strasbourg

13 000
Rohalkohol

8,21

Fould-Springer
BP 17 — 103, rue Jean-Jaurès
F-94701 Maisons-Alfort Cedex

22 220
Rohalkohol

8,21

SI Lesaffre
BP 3029 — 137, rue Gabriel-Péri
F-59703 Marcq-en-Barœul Cedex

40 000
Rohalkohol

8,21

Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2003

Drittlandsausschreibungen Nrn. 316/2003 EG, 317/2003 EG, 318/2003 EG, 319/2003 EG, 320/2003 EG,
321/2003 EG, 322/2003 EG, 323/2003 EG, 324/2003 EG, 325/2003 EG, 326/2003 EG, 327/2003 EG,
328/2003 EG, 329/2003 EG, 330/2003 EG, 331/2003 EG, 332/2003 EG

Zuschlagsempfänger Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Costa Rica

9,81

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,81

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,81
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Zuschlagsempfänger Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
El Salvador

9,81

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Costa Rica

9,78

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,78

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,78

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,78

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,78

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,67

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,40

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
El Salvador

9,40

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Costa Rica

9,40

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
El Salvador

9,40
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Zuschlagsempfänger Menge Alkohol zu
100 % vol (hl)

Preis (EUR/hl) des Alkohols zu
100 % vol

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Costa Rica

9,11

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,11

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,15

ED & F Man Alcohol Limited
Cottons Centre
Hay's Lane
London SE1 2QE
United Kingdom

50 000
Jamaika

9,15
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